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Amtliche BekAnntmAchungenWochenenddienst
Arzt, Apotheke, Sozialstation:   
Allgemein ärztlicher Notdienst:
Am Wochenende und feiertags (10.00 bis 16.00 Uhr) ist die Notfallpraxis 
im Krankenhaus Bad Saulgau zuständig. 
Telefonisch erreichbar über die Leitstellenvermittlung:  Tel. 116 117

Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst  Tel. 116 117
Notfallpraxis, Oberschwabenklinik GmbH, 
Elisabethenstr.15, 88212 Ravensburg
Samstags, Sonn- und Feiertags: 
09.00 Uhr - 13.00 Uhr / 15.00 Uhr - 19.00 Uhr Tel. 0751-870

Augenärztlicher und HNO Bereitschaftsdienst  Tel. 116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst  Tel.  0761-120 120 00

Bei lebensbedrohenden Notfällen: Notarzt unter  Tel. 112

Apotheke: Der Dienst dauert jeweils (24 Stunden) von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr

Samstag, 18.05.2024 
Kanzach Apotheke, Dürmentingen, Tel. 07371 129 333 
Sonntag, 19.05.2024 
Donau Apotheke, Riedlingen, Tel. 07371 93260 
Montag, 20.05.2024 
Apotheke am Marktplatz, Riedlingen, Tel. 07371 935 10 
Die Apotheke St. Michael in Hohentengen hat samstags 
von 8.30 Uhr - 12.30 Uhr geöffnet!

Forstrevier Bad Saulgau, Herr Harald Müller Tel. 07572-606808

Hospizverein Mengen e.V.
Begleitung von sterbenden und schwerstkranken Personen und ihrer 
Angehörigen; Einsatzleitung  Tel. 0174-9784636

Sozialstation St. Anna Hohentengen
Häusliche Kranken- und Altenpflege, Familienpflege, Haushaltshilfen, 
Hausnotruf 24 Std. Rufbereitschaft: Tel. 07572-76293 

Information & Beratung rund um das Thema „Pflege“
Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen Tel. 07572-7137-431
Hofstraße 12, 88512 Mengen, Telefax: -289 oder pflegestuetzpunkt@lrasig.de

Sozialpunkt Göge
Hauptstraße 8, Hohentengen
Öffnungszeiten Mo. bis Fr. von 10.00 bis 11.00 Uhr Tel. 07572-4958810  
christliche-sozialstiftung@t-online.de

Caritas Zentrum Bad Saulgau 
Kaiserstraße 62  Tel. 07581-906496-0 
Sozial- und Lebensberatung, kath. Schwangerschaftsberatung, 
psychol. Ehe- und Paarberatung, christl. Patientenvorsoge, Hilfen im Alter 

Hebammensprechstunde 
Infos: www.landkreis-sigmaringen.de/hebammensprechstunde

Haushalts-, Familien- und Betriebshilfe 
Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V. – 88356 Ostrach
E-Mail u.reiter@mr-ao.de oder Tel. 07585-9307-11

Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de)   Tel. 0800-1110222 

Zuhören für Familien (rund um die Uhr) Tel. 0170-2208012
Berater/Therapeuten von Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche bei 
sexueller Gewalt, Beratungsstelle Häusliche Gewalt, Suchtberatung Ehe- 
und Lebensberatungsstelle und Haus Nazareth 
 
Notruf 110, Feuerwehr 112  – Gas-Stördienst, Tel. 0800 082 45 05
Stördienst Netze BW Tel. 0800 362 94 77

Redaktionsschluss für das Amtsblatt  
Woche 22/2024 ist am   

Montag, 27.05.2024 um 13.00 Uhr   
Später eingehende Texte können nicht mehr berücksichtigt 

werden.   
Wir bitten um Beachtung. 

Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der 
Stadt Sigmaringen 
Bekanntmachung der Bodenrichtwerte für die Gemeinde Ho-
hentengen zum Stichtag 1. Januar 2023   
Aufgrund von § 196 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und § 12 Gutach-
terausschussverordnung (GuAVO) hat der Gemeinsame Gutachteraus-
schuss bei der Stadt Sigmaringen am 29. April 2024 die Bodenrichtwerte 
für die Gemeinde Hohentengen zum Stichtag 1. Januar 2023 ermit-
telt. Der Gemeinsame Gutachterausschuss bei der Stadt Sigmaringen 
nimmt für alle Städte und Gemeinden des Landkreises Sigmaringen die 
gesetzlichen Aufgaben des Gutachterausschusses wahr. 
Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte, bezogen auf den 
Quadratmeter Grundstücksfläche, für eine Mehrzahl von Grundstü-
cken mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnis-
sen. In bebauten Gebieten sind die Bodenrichtwerte mit dem Wert 
ermittelt, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre. 
Neben dieser Bekanntmachung werden die Bodenrichtwerte und 
die Abgrenzung der Bodenrichtwertzonen in das Bodenrichtwer-
tinformationssystem des Landes Baden-Württemberg (BORIS-BW 
-www.gutachterausschuesse-bw.de-) eingestellt. Die Daten können 
dort kostenfrei elektronisch abgerufen werden. 
Abweichungen des einzelnen Grundstücks in den wertbestimmen-
den Eigenschaften wie Lage, Erschließungszustand, Form, Größe, 
Bodenbeschaffenheit, Art und Maß der baulichen Nutzung, Grund-
stücksgestalt oder Immissionen bewirken i. d. R. Abweichungen des 
Bodenwertes von dem Bodenrichtwert. Bei Bedarf können Antrags-
berechtigte beim Gutachterausschuss ein Gutachten über den Ver-
kehrswert beantragen. Die Bodenrichtwerte gehen von einem voll 
erschlossenen, nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz 
beitragsfreien und altlastenfreien Grundstück aus. 
Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung. Ansprüche hin-
sichtlich des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts (z. B. Bebaubar-
keit eines Grundstücks) können aus den Bodenrichtwerten und den 
Bodenrichtwertzonen nicht abgeleitet werden. 
Die zum Stichtag 01. Januar 2023 neu beschlossenen Bodenricht-
werte gelten für städtebauliche Zwecke und nicht für die Berech-
nung der Grundsteuer. Hier gelten weiterhin die Bodenrichtwerte 
zum Stichtag 01. Januar 2022 einschließlich etwaiger vorgenomme-
ner Korrekturen oder Fortschreibungen zu diesem Stichtag.   
Sigmaringen, den 10.05.2024 
gez. Markus Beck 
Vorsitzender des Gemeinsamen Gutachterausschusses 
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Gemeinde 
Hohentengen 

Landkreis 
Sigmaringen 

 
Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl –, der Wahl 
des Gemeinderats und der Wahl des Kreistags am 9. Juni 2024 
 
1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – 

Europawahl – und gleichzeitig finden in der Gemeinde Hohentengen die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats und 
Wahl des Kreistags – statt. 

 
2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
3. Die Gemeinde ist in folgende 9 Wahlbezirke eingeteilt: 
 
3.  

Wahlbe-
zirk 
Nummer 

Bezeichnung/Abgrenzung des Wahl-
bezirks 

Bezeichnung/Lage des Wahlraums 
(Straße, Hausnr., Zimmer-Nr.) 

   
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
011 

Hohentengen 
Bremen 
Eichen 
Enzkofen 
Günzkofen 
Ölkofen 
Ursendorf 
Völlkofen 
Beizkofen 

Schulstraße 10, Göge-Halle, Foyer 
Bremer Straße 14, Dorfgemeinschaftshaus 
Eichener Straße 18, Dorfgemeinschaftshaus 
Enzkofer Straße 18, Dorfgemeinschaftshaus 
Günzkofer Straße 26, Dorfgemeinschaftshaus 
Ölkofer Straße 15, Dorfgemeinschaftshaus 
Ursendorfer Straße 29, Dorfgemeinschaftshaus 
Kolpingstraße 10, Kindergarten 
Steige 10, Rathaus 

 
 In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis spätestens 19. Mai 2024 zugestellt worden ist, sind der Wahl-

bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 

Die beiden Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Europawahl um 16.30 Uhr im Rathaus 
Hohentengen, einer im Sitzungssaal OG und einer im Besprechungsraum OG, Steige 10, 88367 Hohentengen zusam-
men. 

 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 

ist. 
 
 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen 

Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben werden. 
 
  



     FREITAG, 17. MAI 2024 | 3Amtsblatt der Gemeinde HOHENTENGEN

5. Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt. 
Stimmzettel-Aufdruck: 
Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments  
Stimmzettel-Farbe: weißlich 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-
mer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung 
bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereini-
gung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewer-
ber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,  
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Für die Stimmab-
gabe im Wahlraum wird bei der Europawahl kein Stimm-
zettelumschlag verwendet. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den. 

6. Kommunalwahlen 
Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen 
Stimmzettelumschlägen. 

6.1 Wahl des Gemeinderats 
Zu wählen sind  18 Mitglieder. 
Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Gemeinderats 
 
Stimmzettel-Farbe: gelb 

 
6.2 Wahl des Kreistags 

Zu wählen sind im Wahlkreis 
V - Mengen  7 Mitglieder. 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Kreistags 
 
Stimmzettel-Farbe: grün 

 
 Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen (ohne Euro-

pawahl) sind in je besonderen Stimmzettelumschlägen 
abzugeben, die von gleicher Farbe wie die zugehörigen 
Stimmzettel sind. 

 
Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden den 
Wahlberechtigten spätestens am 8. Juni 2024 zuge-
sandt. 

Die Stimmzettelumschläge sowie weitere Stimmzettel 
werden im Wahlraum bereitgehalten. 
 

6.3 Bei den Wahlen des Gemeinderats und des Kreistags 
hat der Wähler so viele Stimmen, wie jeweils Mitglieder 
des Gemeinderats und des Kreistags im Wahlkreis zu 
wählen sind (vergleiche Ziff. 6.1 + 6.2). 
 
Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im Stimmzettel an-
gegeben. 
 

6.4 Es findet Verhältniswahl statt bei der 
 
– Wahl des Gemeinderats 
 
– Wahl des Kreistags 

 
Hierbei können nur denjenigen Bewerbern, die in einem 
Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen gegeben werden.  

 
Der Wähler kann 
– Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stim-

men geben (panaschieren) und 
– einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben 

(kumulieren). 

Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er 
auf einem oder mehreren Stimmzetteln 
– Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, durch 

ein Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch 
Eintragung des Namens oder auf sonst eindeutige 
Weise ausdrücklich als gewählt kennzeichnet, 

– Bewerbern, denen er zwei oder drei Stimmen geben 
will, durch die Ziffer " 2 " oder " 3 " hinter dem Namen, 
durch Wiederholen des Namens oder auf sonst ein-
deutige Weise als mit zwei oder drei Stimmen ge-
wählt kennzeichnet. 

Der Wähler kann auch einen Stimmzettel ohne jede 
Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet abge-
ben. In diesem Fall gilt jeder Bewerber, dessen Name 
im Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit einer Stimme ge-
wählt. Bei der Wahl des Kreistags nur so viele Bewerber 
in der Reihenfolge von oben, wie Mitglieder des Kreis-
tags für den Wahlkreis zu wählen sind. 

 

6.5 Unechte Teilortswahl 
Bei der Wahl des Gemeinderats findet unechte 
Teilortswahl statt 
 
zu wäh-
lende Ver-
treter (An-
zahl) 

für den Wohnbezirk 

9 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 

Hohentengen 
 
Bremen 
 
Eichen 
 
Enzkofen 
 
Günzkofen 
 
Ölkofen 
 
Ursendorf 
 
Völlkofen 
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Bei unechter Teilortswahl gilt ergänzend zu den 
Ausführungen in den vorhergehenden Ziffern zur 
Verhältniswahl Folgendes: 
− Bei Verhältniswahl kann der Wähler einem Bewer-

ber bis zu drei Stimmen geben. Bewerber aus ver-
schiedenen Wahlvorschlägen können jeweils nur für 
den Wohnbezirk panaschiert werden, für den sie als 
Bewerber vorgeschlagen sind. In den einzelnen 
Wohnbezirken kann der Wähler nur so vielen Bewer-
bern Stimmen geben, wie für den Wohnbezirk jeweils 
Vertreter zu wählen sind; diese Höchstzahlen sind in 
den Stimmzetteln jeweils bei den einzelnen Wohnbe-
zirken angegeben; 

− Gibt der Wähler seine Stimme durch Abgabe eines 
Stimmzettels mit vorgedruckten Namen ohne Kenn-
zeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet ab, so 
gilt jeder Bewerber als mit einer Stimme gewählt. 

6.6 Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinwei-
sende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber 
gerichtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst 
im Stimmzettelumschlag sowie jede Kennzeichnung des 
Stimmzettelumschlags haben die Ungültigkeit der 
Stimmabgabe zur Folge. 

6.7 Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die ent-
sprechenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt 
werden. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

7. Wahlscheine 
Europawahl 
Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, 
können an der Wahl im Landkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 
− durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Landkreises oder 
− durch Briefwahl 
teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der  
Gemeindebehörde/dem Bürgermeisteramt einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen. 
Kommunalwahlen  
Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 
haben, können an der Wahl 
− durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder 
− durch Briefwahl 
teilnehmen. 
 

Dem Wahlschein ist ein separates Merkblatt beigefügt, 
welches Hinweise beinhaltet, wie durch Briefwahl gewählt 
wird. 

Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen 
will, erhält auf Antrag bei der beim Bürgermeisteramt – 

Wahlamt - neben dem Wahlschein auch die weiteren 
Briefwahlunterlagen. 

Der Wähler muss seine Wahlbriefe (getrennt nach Euro-
pawahl – rot – und Kommunalwahlen – gelb –) mit den 
jeweils dazugehörigen Stimmzetteln (in verschlossenen 
Stimmzettelumschlägen) und den unterschriebenen Wahl-
scheinen so rechtzeitig den jeweils auf den Wahlbriefum-
schlägen angegebenen Stellen übersenden, dass sie dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen. 
Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen 
Stelle abgegeben werden. Der Wähler, der seine Brief-
wahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang 
nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Bei der Europawahl gilt dies 
auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtig-
ten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes; 
§ 19 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunal-
wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 
Absatz 4a des Europawahlgesetzes, § 19 Absatz 1 des 
Kommunalwahlgesetzes). Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger As-
sistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

9. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

Ort, Datum 
Hohentengen, 17.05.2024 

 
Bürgermeisteramt 

gez. Peter Rainer, Bürgermeister 
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Europawahl 2024 
Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik im Wahlbezirk Beizkofen 
 
Der Wahlbezirk 011 - Beizkofen wurde per Zufallsprinzip als einer von 2.350 Stichprobenwahlbezirken 
in ganz Deutschland für die Einbeziehung in die repräsentative Wahlstatistik für die Europawahl 2024 
ausgewählt. Es werden bei jeder Europawahl, wie auch bei Bundestags- und einigen Landtagswahlen, 
andere Stichprobenwahlbezirke in dieser Anzahl ausgewählt. Diese entspricht einem Anteil von knapp 
3 % aller Wahlbezirke. 
 
Was und wie wird erhoben? 
In repräsentativen Wahlbezirken werden die Merkmale Geschlecht und Geburtsjahresgruppe 
erhoben. Weitere personenbezogene Daten werden nicht verwendet! 
Je Geschlecht bestehen zehn Geburtsjahresgruppen, die wie folgt verteilt sind: 

 

 
Die Untersuchung der Stimmabgabe erfolgt mittels der amtlichen Stimmzettel, die im oberen 
Bereich zusätzlich mit einem Unterscheidungsaufdruck nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe 
versehen sind. So können Daten über die Stimmabgabe der einzelnen Bevölkerungsgruppen ermittelt 
werden. Je Geschlecht bestehen hier sechs Geburtsjahresgruppen. 
Zur Vereinfachung wird vielerorts neben der Angabe des Geschlechts und der Geburtsjahresgruppe 
ein Großbuchstabe je Gruppe verwendet:  
 
Unterscheidungsaufdruck  
auf dem Stimmzettel  

Entspricht in etwa 
Altersgruppe 

A.  männlich, divers oder ohne 
Angabe im Geburtenregister, 
geboren  

2000 - 2008  unter 25 Jahre  
B.  1990 - 1999  25 – 34 Jahre  
C.  1980 - 1989  35 – 44 Jahre  
D.  1965 - 1979  45 – 59 Jahre  
E.  1955 - 1964  60 – 69 Jahre  
F.  1954 und früher  70 Jahre und älter  
G.  weiblich, geboren  2000 - 2008  unter 25 Jahre  
H.  1990 - 1999  25 – 34 Jahre  
I.  1980 - 1989  35 – 44 Jahre  
K.  1965 - 1979  45 – 59 Jahre  
L.  1955 - 1964  60 – 69 Jahre  
M.  1954 und früher  70 Jahre und älter  

 
Wer wertet die Ergebnisse aus? 
Die Daten für die repräsentative Wahlstatistik werden von den Gemeinden (Wählerverzeichnisse) und 
Statistischen Landesämtern (Stimmzettel) ausgezählt. Die aus den Ländern gewonnenen Daten werden 
vom Statistischen Bundesamt hochgerechnet und als Bundes- und Länderergebnisse veröffentlicht. 
Gemeinden mit einer eigenen Statistikstelle dürfen die Ergebnisse auch auf Gemeindeebene auswerten 
und veröffentlichen. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die rechtlichen Grundlagen für die repräsentative Wahlstatistik sind im Wahlstatistikgesetz geregelt. 
Im ausgewählten Wahlbezirk liegt das Wahlstatistikgesetz zur Ansicht bereit. Es ist auch im 
Internetangebot der Bundeswahlleiterin abrufbar unter www.bundeswahlleiterin.de im Bereich 
„Europawahl“ unter „Rechtsgrundlagen“. 

Geburtsjahres-
gruppe 

Entspricht in etwa 
Altersgruppe 

2004 - 2008 16 – 20 Jahre  
2000 - 2003 21 – 24 Jahre 
1995 - 1999 25 – 29 Jahre 
1990 - 1994 30 – 34 Jahre 
1985 - 1989 35 – 39 Jahre 
1980 - 1984 40 – 44 Jahre 
1975 - 1979 45 – 49 Jahre 
1965 - 1974 50 – 59 Jahre 
1955 - 1964 60 – 69 Jahre 
1954 und früher 70 Jahre und älter 
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Wo werden die Ergebnisse veröffentlicht? 
Die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik zur Europawahl 2024 werden voraussichtlich ab 
September 2024 vorliegen und stehen im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter 
www.bundeswahlleiterin.de im Bereich „Europawahl“ unter „Ergebnisse“ → „Repräsentative 
Wahlstatistik“ zum Download bereit. 
 
Oberster Grundsatz ist die Wahrung des Wahlgeheimnisses  
Folgende gesetzliche Regelungen gewährleisten das Wahlgeheimnis und den Datenschutz:  

• Personenbezogene Daten wie Name, Anschrift oder Geburtsdatum werden nicht erhoben. 
• Wählerverzeichnisse und Stimmzettel dürfen zu keiner Zeit zusammengeführt werden. Die 

Auszählung beider muss in strikt getrennten Bereichen erfolgen. 
• Die Auszählung für repräsentative Zwecke obliegt ausschließlich den Statistischen Ämtern der 

Länder und Gemeinden mit eigener Statistikstelle. 
• Es dürfen ausschließlich Urnenwahlbezirke mit mindestens 400 Wahlberechtigten bzw. 

Briefwahlbezirke mit mindestens 400 Wählerinnen und Wählern berücksichtigt werden. 
• Für die Auswertung der Wahlbeteiligung sind maximal zehn Geburtsjahresgruppen mit je 

mindestens drei zusammengefassten Geburtsjahrgängen zulässig. Für die Auswertung der 
Stimmabgaben sind maximal sechs Geburtsjahresgruppen à mindestens sieben 
Geburtsjahrgänge zulässig. 

• Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik dürfen nicht für einzelne Wahlbezirke 
veröffentlicht werden. 

 
Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter 
www.bundeswahlleiterin.de im Bereich „Europawahl“ unter „Informationen für Wählende“ → 
„Repräsentative Wahlstatistik“. 

B E K A N N T M A C H U N G 

Waldumwandlungsverfahren gemäß  
§ 9 Landeswaldgesetz (LWaldG) 
Umweltverträglichkeitsprüfung für natur-/ artenschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen im Bereich „Ölkofer Ried“, Gmkg. Herbertin-
gen, Gmkg. Hohentengen; 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
Offenlage des Umweltverträglichkeitsprüfungs-Berichts 
(UVP-Bericht) 
  
Der Zweckverband „Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark 
Donau-Oberschwaben“, bestehend aus den Verbandsmitgliedern 
Stadt Mengen, Gemeinde Hohentengen, Gemeinde Herbertingen 
und Stadt Scheer, plant die Entwicklung von drei interkommunalen 
Industrie- und Gewerbegebieten „IGI DOS West“ (Gmkg. Mengen), 
„IGI DOS Ost (Gmkg. Herbertingen), IGI DOS Mitte (Gmkg. Hohenten-
gen). 
Durch die vorgesehenen Planungen werden natur-/artenschutz-
rechtliche Ausgleichsmaßnahmen u.a. für den großen Brachvogel 
erforderlich. 
Hierzu soll auf einer Fläche von ca. 17,2 ha (Gmkg. Herbertingen 
Teilflächen Flstk. 2024/2, 1990, ca. 14,4 ha; Gmkg. Hohentengen 
Teilfläche Flstk. 4121, ca. 2,8 ha) in Waldflächen im Sinne des § 2 
LWaldG eingegriffen werden. 
Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
bedarf es für das vorliegende Vorhaben - Rodung von Wald im Sinne 
des Bundeswaldgesetztes zum Zwecke der Umwandlung in eine an-
dere Nutzungsart von mehr als 10 ha Wald - gemäß § 6 UVPG und Nr. 
17.2.1 der Anlage 1 zum UVPG einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung wird im Rahmen des forstrecht-
lichen Genehmigungsverfahrens gemäß § 9 LWaldG von der Körper-
schaftsforstdirektion Freiburg nach den Vorschriften des Gesetzes 
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über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. Der 
Umweltverträglichkeitsbericht (UVP-Bericht), in dem gemäß § 16 
UVPG die entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen des Vor-
habens dargestellt werden, und die übrigen Unterlagen liegen im 
Zeitraum vom   

27.05.2024 bis einschließlich 26.06.2024 
  
an nachfolgenden Stellen während der allgemeinen Dienstzeiten 
zur Einsicht aus:
•	 Regierungspräsidium Freiburg - Abt. Forstdirektion, Dienstgebäu-

de: Bertoldstraße 43, 79098 Freiburg (Zimmer Nr. 801)
•	 Rathaus der Gemeinde Herbertingen, Holzgasse 6, 88518 Herber-

tingen (Sekretariat Bürgermeister)
•	 Rathaus der Gemeinde Hohentengen, Steige 10, 88367 Hohenten-

gen (Zimmer 2.13 – Hauptamt) 
  
Die Unterlagen können während der allgemeinen Dienstzeiten nur 
nach telefonischer Terminvereinbarung eingesehen werden bei: 
Frau Schreiber (Tel.: 07586 9208-11) in der Gemeinde Herbertingen 
und Herrn Bea (Tel.: 07572 7602-213) in der Gemeinde Hohenten-
gen. 
Zusätzlich können die ausgelegten Unterlagen ab Beginn der Offen-
lage am 27.05.2024  auch auf dem zentralen UVP-Portal des Landes 
unter https://www.uvp-verbund.de/portal/ eingesehen werden. 
Gemäß § 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 UVPG hat die Körperschaftsforstdi-
rektion Freiburg die Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens auf Grundlage der ausgelegten Unterlagen anzuhören. 
Durch das forstrechtliche Genehmigungsverfahren nach § 9 LWaldG 
einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfung wird die Zulässigkeit 
der geplanten Waldumwandlung unter Berücksichtigung der Um-
weltbelange geprüft. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Umweltverträglich-
keitsprüfung ausschließlich die umweltrelevanten Auswirkun-
gen der Waldumwandlungen für die natur-/und artenschutz-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen im Bereich “Ölkofer Ried“  
geprüft werden. 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben (geplante Waldumwand-
lung) berührt werden, kann gemäß § 73 Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz (LVwVfG) und § 21 UVPG bis einen Monat nach Ablauf der 
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Auslegungsfrist und somit bis zum  27.07.2024  schriftlich oder zur 
Niederschrift bei den oben benannten Stellen Einwendungen gegen 
das Vorhaben erheben. Äußerungen müssen die konkrete Betroffen-
heit des geltend gemachten Belangs erkennen lassen und die volle 
Anschrift des sich Äußernden enthalten. Mit Ablauf der Äußerungs-
frist sind alle Äußerungen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen, ausgeschlossen. 
Ändert der Vorhabenträger im Laufe des Verfahrens die Unterlagen, 
die nach § 19 Abs. 2 UVPG auszulegen sind, ist eine erneute Beteili-
gung der Öffentlichkeit erforderlich. Sie beschränkt sich jedoch auf 
die Änderungen. 
Mit dieser Bekanntmachung werden die nach § 3 des Umweltrechts-
behelfsgesetzes (UmwRG) anerkannten Umwelt- und Naturschutz-
vereinigungen auf die Möglichkeit zur Stellungnahme oder Erhe-
bung von Einwendungen innerhalb der o.g. Äußerungsfrist gemäß § 
73 Abs. 4 Satz 5 LVwVfG hingewiesen, soweit sie durch das Vorhaben 
in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt werden. 
Es wird hiermit auf die Einhaltung der DSGVO und die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten auf Grundlage der Datenschutzer-
klärung des Regierungspräsidiums Freiburg verwiesen. Diese ist auf 
der Homepage https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzer-
klaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/ abrufbar. 
Die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen, die 
rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach 
§ 73 Abs. 4 Satz 5 LVwVfG sowie die Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Vorhaben werden in 
einem Erörterungstermin nach § 73 Abs. 6 LVwVfG 

  
am 10.09.2024 (Ort: Rathaus Herbertingen, Sitzungssaal, 2 OG)  

Holzgasse 6, 88518 Herbertingen, Zeit: 10:00 – 14:00 Uhr) 
  
mit dem Vorhabenträger, den Behörden, den Betroffenen sowie den 
Personen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abge-
geben haben, erörtert. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 73 LVwVfG 
a) Einwendungen gegen das Vorhaben nach Ablauf der Einwen-

dungsfrist ausgeschlossen sind und dass bei Ausbleiben eines 
Beteiligten beim Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt 
werden kann; 

b) durch Einsichtnahme in die Planunterlagen und die Teilnahme 
am Erörterungstermin entstehende Kosten nicht erstattet wer-
den können; 

c) Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder Vereinigun-
gen, die Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Erörte-
rungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt 
werden können. 

d) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

  
Die Entscheidung der Körperschaftsforstdirektion Freiburg über den 
Antrag wird öffentlich bekannt gemacht und der Bescheid mit sei-
ner Begründung zur Einsicht ausgelegt. Zusätzlich wird der Inhalt 
der Entscheidung auf der Internetseite des Regierungspräsidiums 
Freiburg und Regierungspräsidium Tübingen sowie auf dem zent-
ralen Internetportal der Länder unter https://www.uvp-verbund.de 
zugänglich gemacht. 
  
Freiburg, den 29.04.2024 
  

 
Gemeindeverwaltungsverband Mengen  
Mitgliedsgemeinden  Mengen, Hohentengen, Scheer    

BEKANNTMACHUNG    
zur Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes am Dienstag, 
28. Mai 2024 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Mengen, 
Hauptstraße 90   
  
TOP   Öffentliche Tagesordnung 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 des Gemeindeverwal-

tungsverbandes Mengen (GVV)

2. 4. Änderung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Mengen

 - Aufstellungsbeschluss
 - Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
 - Planungsauftrag
3. Verschiedenes und Bekanntgaben
 

 
   

 
 

 
      

 
 
 

  
   
  

  
   
  

  
 

 
 

 
 Stefan Bubeck 

Verbandsvorsitzender  
 

 
Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Donau  
Oberschwaben (IGI DOS)  
Stadt Mengen, Gemeinde Herbertingen,  
Gemeinde Hohentengen, Stadt Scheer   

BEKANNTMACHUNG   
zur Sitzung des Zweckverbandes „Interkommunaler Gewerbe- 
und Industriepark Donau-Oberschwaben“ (IGI DOS) 
  

am Dienstag, 28. Mai 2024, um 17 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses Mengen, Hauptstraße 90 

  
TOP Öffentliche Tagungsordnung:
1. Feststellung Jahresabschluss 2023 des Zweckverbands Inter-

kommunaler Gewerbe- und Industriepark Donau-Oberschwa-
ben (IGI DOS)

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 des Zweckverbands 
Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Donau-Ober-
schwaben (IGI DOS)

3. Darlehnsaufnahme im Rahmen der Kreditermächtigung 2024 
für den Zweckverband Interkommunaler Gewerbe- und Indus-
triepark Donau-Oberschwaben (IGI DOS)

4. Verschiedenes und Bekanntgaben
  

  
 

 
 

 
  

 
 

   
   

 
 

   
 

  
 

 
  

  
 

 
 

 Stefan Bubeck, Verbandsvorsitzender 
 
 

CHRISTLICHE SOZIALSTIFTUNG 
HOHENTENGEN
„Die Bürgerstiftung der Göge“

Termine   
Mittwoch, 22.05.2024 
9.00 Uhr Gottesdienst mit anschließendem Kaffee-Treff  
 im Gemeinschaftsraum der Wohnanlage 
Eine Anmeldung im SozialPunkt ist nur erforderlich, wenn Sie mit 
dem Göge-Mobil abgeholt werden möchten. 
Zu allen Terminen sind neue Gesichter immer herzlich willkommen! 
Wir wünschen Ihnen schöne Pfingstfeiertage. 

Zitat der Woche: 
Wenn ein Wunder in der Welt geschieht, 

geschieht es durch liebevolle, reine Herzen.   
Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832 

Deutscher Dichter, Politiker u. Naturforscher

SozialPunkt 
Bürozeiten: 
Montag – Freitag, 10.00 – 11.00 Uhr 
SozialPunkt Göge 
Hauptstr. 8, 88367 Hohentengen 
Tel. 07572 4 95 88 10 
E-Mail: buero@sozialpunkt-goege.de 
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GÖGE SCHULE HOHENTENGEN

Kartoffelprojekt in Sigmaringen 
Am Donnerstag, 25.04.2024, fuhren 11 Schüler und Schülerinnen der 
Klasse 4b und drei Lehrkräfte mit Bus und Bahn zum Kartoffelprojekt 
nach Sigmaringen. Am Bahnhof in Sigmaringen angekommen, ging 
es auf direktem Weg zur Bertha-Benz-Schule. Dort angekommen, 
trafen wir in der Schulküche auf Frau Keller und Frau Sekler vom 
Landratsamt Sigmaringen. Nachdem alle Rucksäcke und Jacken ver-
staut waren, bekamen wir in zwei Gruppen eine kurze theoretische 
Einführung zur Kartoffel. Hier lernten die Kinder einiges über die Kar-
toffelpflanze. Außerdem lernten sie, wie man eine gekochte Kartof-
fel mit Hilfe eines Löffels ganz einfach schälen kann. Die geschälten 
Kartoffeln durften natürlich auch direkt verkostet werden. Nach dem 
theoretischen Teil starteten die Schüler und Schülerinnen in Klein-
gruppen selbstständig, verschiedene Gerichte rund um die Kartoffel 
herzustellen. Jede Kleingruppe durfte an einer eigenen Küchenzeile 
arbeiten. Die Kinder lernten die Vielfalt der Kartoffel kennen. Nicht 
nur Kartoffelsalat, Pommes, Kartoffelbrei und Kartoffel-Pizza-Brote 
standen auf dem Plan, sondern auch süße Köstlichkeiten in Form 
von Waffeln und Muffins. Die Klasse meisterte alle Gerichte mit Bra-
vour. Neben den Fertigkeiten zum Kochen und Backen gehörte auch 
der Abwasch der gebrauchten Küchenutensilien mit zum Programm, 
welcher in Gruppenleistung sehr schnell erledigt war. Als Highlight 
und gelungener Abschluss des Tages, folgte die Verkostung aller her-
gestellten Speisen. Mit Stolz präsentierten die Schüler und Schüle-
rinnen ihre Gerichte. Zum Lob aller Köche und Köchinnen wurden 
die Schüsseln und Teller allesamt leer gegessen. Gestärkt und glück-
lich konnte die Klasse nun also durch Schnee und Wind zurück zum 
Bahnhof laufen, um von dort aus wieder zurück zur Schule zu starten. 
Es war für alle eine tolle Erfahrung und alle Beteiligten werden das 
ein oder andere Rezept gerne noch einmal zuhause im Speiseplan 
aufnehmen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Frau Keller 
und Frau Sekler vom Landratsamt Sigmaringen für diesen rundum 
gelungenen Tag.  

 ----------
 
Laute Rhythmen an der Göge-Schule 
Kurz vor dem langen Wochenende hauten unserer Schülerinnen und 
Schülern so richtig auf die Pauke, bzw. auf Eimer. Der Förderverein 
der Schule hatte für alle Klassen einen Trommelkurs organisiert, wel-
cher am Mittwoch, 8. Mai, in der Turnhalle der Schule stattfand.   

Unter der Leitung des erfahrenen Veranstalters Severin Gasteiger 
wurden die Kinder in Gruppen von etwa 50 bis 60 Schülern pro Stun-
de zusammengeführt. 

Die Aufteilung der sogenannten Drum-Bucket-Kurse ermöglichte es 
den Kindern, an einer klassenübergreifenden Aktivität teilzunehmen 
und gemeinsam ein großartiges Konzert-Feeling zu erleben. 
Die Schüler tauchten während der Stunde in die faszinierende Welt 
des Trommelns ein und lernten rhythmischen Grundlagen. 
Mit viel Enthusiasmus und Eifer folgten sie den Anweisungen von 
Herrn Gasteiger und probierten verschiedene Techniken aus. 
Am Ende des Workshops waren die Schüler nicht nur stolz darauf, 
die grundlegenden Trommelrhythmen zu beherrschen, sondern 
konnten auch gemeinsam ein Lied begleiten. Die Begeisterung und 
die strahlenden Gesichter der Kinder waren ein deutlicher Beweis 
für den Erfolg dieses Workshops, der sicherlich noch lange in Erin-
nerung bleiben wird. 

(Fotos:	Schule)
 
 

KATH. KINDERGARTEN ST. MARIA

HOHENTENGEN

Neue Sandelsachen für die Kinder der Gruppe 
„Weltentdecker“ 
Aus dem Erlös des letzten Basars konnte der Elternbeirat des Kinder-
garten St. Maria in Hohentengen unter anderem einige neue Sandel-
sachen an die Kinder der „Weltentdecker“ Gruppe überreichen. Mit 
großer Freude konnte direkt losgesandelt werden. 

(Foto:	Elternbeirat)
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KINDERGARTEN ST. NIKOLAUS

VÖLLKOFEN

Damit die vielen Einsatzkräfte im Haupt- und Ehrenamt aktuelle und 
künftige Herausforderungen bestmöglich bewältigen können, sind 
sie unter anderem auf die entsprechenden Fahrzeuge angewiesen 
– von denen im Landkreis Sigmaringen seit Dienstag vier weitere un-
terwegs sind. „In der heutigen Zeit ist es enorm wichtig, sich für mög-
liche Krisenfälle in jede Richtung breit aufzustellen“, sagte Landrätin 
Stefanie Bürkle bei der offiziellen Übergabe vor dem Landratsamt. 
„Deshalb bin ich Bund und Land sehr dankbar dafür, dass uns im 
Landkreis Sigmaringen Fahrzeuge und Gerät zur Verfügung gestellt 
werden, die bei Katastrophen und Großschadenslagen für unser al-
ler Sicherheit sorgen.“ 
So übernimmt die DRK-Bereitschaft Inzigkofen einen geländegängi-
gen Krankentransportwagen der neuesten Generation, von denen 
der Bund den Ländern nahezu 200 als ergänzende Ausstattung für 
den Zivilschutz übergibt. Beim Malteser Hilfsdienst in Sigmaringen 
ist ab sofort ein neuer „Gerätewagen Betreuung“ im Einsatz und die 
Feuerwehr Bad Saulgau kann nun auf ein CBRN-Fahrzeug („ABC-Er-
kunder“) für Messeinsätze bei chemischen, biologischen oder radio-
logischen Gefahren zurückgreifen. 
Neben den Einsatzfahrzeugen des Bundes und des Landes übergab 
die Landrätin auch einen neuen Kommandowagen an Kreisbrand-
meister Michael Reitter für dessen Aufgabenerfüllung im Alltag, aber 
auch für die Anfahrt und Erkundung von Einsatzstellen. Zusammen 
haben die Fahrzeuge, die sowohl regional im Alltagsgeschehen als 
auch überregional bei Großschadenslagen zum Einsatz kommen, 
einen Wert von rund 400.000 Euro. Zum Abschluss der Übergabe 
wünschte Stefanie Bürkle bei all der Freude über die neue Ausstat-
tung nur wenige Realeinsätze, allzeit gute Fahrt und jederzeit ge-
sunde Rückkehr von den Einsätzen und Übungen. Zudem nutzte sie 
die Gelegenheit, sich persönlich bei den Helferinnen und Helfern für 
ihren unermüdlichen Dienst für die Allgemeinheit zu bedanken. 
   
 

Kirchliche NachrichteN

KATHOLISCHE 
KIRCHENGEMEINDE

 

Kath. Pfarramt St. Michael, Hauptstraße 1, 88367 Hohentengen 
Pfarrer Jürgen Brummwinkel, Hauptstraße 1, 
88367 Hohentengen,  Tel. 07572 9761 
Pfarrvikar Emmanuel Adjei Antwi, Hauptstraße 4, 
88518 Herbertingen   Tel. 07586 9219810 
Pastoralreferentin Maria Strigel de Gutiérrez, 
Hauptstraße 1, 88367 Hohentengen  Tel. 07572 9761 
Past. Mitarbeiterin Sigrid Zimmermann, Hauptstr. 1, 
88367 Hohentengen,  Tel. 07572 7679635 
Pfarrbüro St. Michael Hohentengen, Tel. 9761, 
Fax 2996, stmichael.hohentengen@drs.de 
Die Pfarrbüros  sind geöffnet: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Hohentengen (07572 9761

--- 14.00 - 17.00 08.30 - 12.00 08.30 - 10.00 
14.00 - 17.00

08.30 - 12.00

Herbertingen (07586 375)

08.30 - 12.00 
14.00 - 17.00

08.30 - 12.00 14.00 - 17.00 08.30 - 10.00 --

Gottesdienstplan 17.05. – 26.05.2024 
Freitag, 17.05. 
07.50 Uhr Herbertingen, St. Oswald – Schülergottesdienst 
10.30 Uhr Hohentengen, Pflegeheim – Wortgottesfeier 
19.00 Uhr Hundersingen, St. Martinus 
Samstag, 18.05. – Hl. Johannes I 
18.00 Uhr Hohentengen, St. Michael – Beichtgelegenheit anschl. 
19.00 Uhr Sonntagvorabendmesse 
18.00 Uhr Hundersingen, St. Martinus – Beichtgelegenheit anschl. 
19.00 Uhr Sonntagvorabendmesse 

Die Kath. Kirchengemeinde St. Michael Hohentengen 
sucht ab 1.9.2024 für ihre eingruppige Einrichtung in Völlkofen: 

  
eine Kindergartenleitung (w/m/d),   

in Vollzeit 100%, unbefristet.  
  

Was wir uns wünschen 
Eine engagierte Fachkraft (gem. §7 (6) KiTaG), Berufserfahrung 
als Leitung einer pädagogischen Einrichtung, sowie eine ver-
trauensvolle und innovative Zusammenarbeit im Team, mit den 
Eltern und dem Träger sind wünschenswert. Die Zugehörigkeit 
zur kath. Kirche und die Identifikation mit deren Auftrag setzen 
wir voraus. 
  
Was wir bieten 
•	 Ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet, sowie ein moti-

viertes Team.
•	 Eine enge Begleitung durch die Trägerschaft mit Einarbei-

tungskonzept, hilfreichen Strukturen und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

•	 Einen unbefristeten Arbeitsvertrag auf der Grundlage der 
Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
(AVO-DRS), Vergütung in der Entgeltgruppe S9.

•	 Kitaneubau und Erweiterung auf mindestens zwei Gruppen 
wird aktuell bereits geplant und angestrebt. 

  
Bei Interesse richten Sie ihre aussagekräftige Bewerbung (bevor-
zugt per E-Mail) bitte bis 06.06.2024 an: clerner@kvz.drs.de 
oder an das Kath. Verwaltungszentrum Riedlingen, Frau Ler-
ner, St. Gerhard-Str. 16, 88499 Riedlingen. Bei Rückfragen melden 
Sie sich gerne unter 0173-2075102.  

Nichtamtlich
Lehrschwimmbad Hohentengen
Aufgrund von unerwarteten 
Reparaturarbeiten bleibt das 
Lehrschwimmbad weiterhin ge-
schlossen.
Das Bad ist für jeglichen Bade-
betrieb gesperrt und öffnet frü-
hestens am Montag, 17.06.2024 
wieder. Der genaue Termin der 
Öffnung steht unter Vorbehalt 
und wird Ihnen rechtzeitig im Amtsblatt bekannt gegeben.
Wir entschuldigen uns für die Umstände und bedanken uns für Ihr 
Verständnis!
Die Gemeindeverwaltung

LANDRATSAMT SIGMARINGEN

Vier neue Fahrzeuge dienen dem Bevölkerungsschutz im Land-
kreis Sigmaringen   
Sturzfluten, Hochwasser und Sturm, aber auch Brände, großflächige 
Stromausfälle oder der starke Zuzug von Geflüchteten haben die Be-
völkerungsschutzeinheiten in den vergangenen Jahren immer wie-
der stark gefordert. Darüber hinaus rücken die Kriege in Europa und 
im Nahen Osten den Bevölkerungsschutz noch stärker in den Fokus. 
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Sonntag, 19.05. – Pfingsten 
08.30 Uhr Hohentengen, St. Michael – mitgest. vom Kirchenchor 
08.30 Uhr Marbach, St. Nikolaus 
10.00 Uhr Herbertingen, St. Oswald 
10.00 Uhr Mieterkingen, St. Peter und Paul 
19.00 Uhr Hohentengen, St. Michael – feierliche Maiandacht 
19.00 Uhr Herbertingen, St. Oswald – feierliche Maiandacht 
19.00 Uhr Hundersingen, St. Martinus – Maiandacht 
19.00 Uhr Mieterkingen, St. Peter und Paul – Maiandacht 
Montag, 20.05. – Pfingstmontag, Mutter der Kirche 
08.30 Uhr Herbertingen, St. Oswald 
10.00 Uhr Hohentengen, St. Michael 
10.00 Uhr Hundersingen, St. Martinus 
19.00 Uhr Marbach, St. Nikolaus 
Dienstag, 21.05. – Hl. Hermann Josef, Hl. Christopherus M. 
19.00 Uhr Beuren, St.Wendelinus 
Mittwoch, 22.05. – Hl. Rita v. Cascia 
09.00 Uhr Hohentengen, St. Michael 
 (+ Alois Binder) 
18.00 Uhr Ölkofen, St. Leonhard – Rosenkranzgebet 
18.00 Uhr Hundersingen, St. Martinus – euch. Anbetung anschl. 
19.00 Uhr Messfeier 
18.30 Uhr Völlkofen, Maria Empfängnis – Maiandacht , gestaltet 

von der Landjugend 
18.30 Uhr Bremen, Maria Königin – Rosenkranzgebet anschl. 
19.00 Uhr Messfeier 
19.00 Uhr Hohentengen, Marienkapelle – Mittwochsgebet 
19.00 Uhr Eichen, St. Wendelin – Rosenkranzgebet 
Donnerstag, 23.05. 
09.00 Uhr Herbertingen, Nikolauskapelle 
18.30 Uhr Ursendorf, St. Antonius – Rosenkranzgebet anschl. 
19.00 Uhr Messfeier 
18.30 Uhr Mieterkingen, St. Peter u. Paul  
Freitag, 24.05. – Gebetstag für die Kirche in China 
10.15 Uhr Herbertingen - Pflegeheim 
10.30 Uhr Hohentengen, Pflegeheim 
18.00 Uhr Hohentengen, Marienkapelle – euch. Anbetung anschl. 
19.00 Uhr Messfeier 
Samstag, 25.05. – Hl. Beda, Hl.Gregor VII, Hl. Maria M.v.P. 
18.00 Uhr Herbertingen, St. Oswald – Beichtgelegenheit anschl. 
19.00 Uhr Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 26.05. – Dreifaltigkeit, Hl. Philipp Neri 
08.30 Uhr Mieterkingen, St. Peter und Paul 
10.00 Uhr Hohentengen, St. Michael 
 (+ Josef Kettenacker 
 + Anton Dollenmaier) 
10.00 Uhr Hundersingen, St. Martinus 
11.15 Uhr Hohentengen, St. Michael – Tauffeier 
13.00 Uhr Enzkofen, St. Antonius - Rosenkranzgebet 
13.00 Uhr Marbach, St. Nikolaus – Reiterandacht 
 anschl. Prozession 
17.30 Uhr Marbach, St. Nikolaus – Dankmesse 100 Jahre Blutreiter 
19.00 Uhr Hohentengen, St. Michael – feierliche Maiandacht mit-

gest. vom Liederkranz 
19.00 Uhr Hundersingen, St. Martinus – Maiandacht   

Die Kollekte an Pfingsten ist für Renovabis, Sie unterstützt Projek-
te zur pastoralen, sozialen und gesellschaftlichen Erneuerung in den 
Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas.   

Ministranten    
Samstag, 18.05. 
19.00 h   K: Fischer E. Kessler E.  
    W: Irmler L. Kober M.  
    A: Stumpp P. Binder L.  
    L: Amann J. Reutter N.  
    K: Fischer E. Brotzer L.  
    Z: Baumgärtner N. Baungärtner S.  
Sonntag, 19.05. 
08.30 h Pfingsten K: Rauh N. Heinzler E.  
    W: Heinzler J. Rauh Ju.  
    A: Hafner V. Hafner A.  
    L: Michelberger F. Kretz M.  
    K: Michelberger L. König L.  
    Z: Rauh Ja. Kretz J.  

Sonntag, 19.05. 
19.00 h Maiandacht W: Zimmermann E. Zimmermann R.  
    Z: Michelberger I. Madlener V.  
Montag, 20.05. 
10.00 h Pfingsten A: Reck K. Reck P.  
    L: Ocker C. Fürst A.  
    K: Ocker M. Ocker J.  
    Z: Lutz L. Löffler R.  
Mittwoch, 22.05. 
09.00 h   A: Herre N. Herre E.  
Mittwoch, 22.05. 
19.00 h Bremen A: Kaufmann F. Kaufmann E.  
Donnerstag, 23.05. 
19.00 h Ursendorf A: Stöckler A. Kessler E.  
Freitag, 24.05. 
19.00 h Marienkapelle A: Draskovic L. Heinzler E.  
Sonntag, 26.05. 
10.00 h   A: Stumpp P. Müller A.  
    L: Madlener M. Madlener L.  
    K: Schlegel P. Schlegel E.  
    Z: Bleicher I. Bleicher J.  
Sonntag, 26.05. 
19.00 h Maiandacht W: Schlegel L. Schlegel K.  
    Z: Bleicher S. Bleicher F.  
  
Taufen  werden als Einzeltaufen gespendet. Wir bitten um telefoni-
sche Anmeldung mit Terminwunsch.   
  
Beerdigungsdienst vom  
21.05. - 24.05.2024  Pfarrer Emmanuel  Tel. 07586 9219810 
  
Verstorben aus unserer Gemeinde ist Herr Johann Schuler. Er mö-
gen leben in Gottes Frieden. 
  

Wie es weitergeht? 
Fr, 17.5.24: Probe entfällt (Kindergartenfest) 
Fr, 24.5.24:  
15.15 Uhr Singspatzen I
16.00 Uhr Singspatzen II  16.00 Uhr Chor.Kids 

Do, 30.5.24 Einladung zur Kinderkirche mit  
Singen am Altar (Kindergarten) 
Fr, 31.5.24 entfällt (Pfingstferien)  
Bei Rückfragen: kijuchor.sanktmichael@gmx.de 
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Frauen und Familien die ein Kind erwarten erhalten den Segen 
Eine Segensfeier für Mütter und Familien, die ein Kind erwarten, fin-
det am Pfingstmontag, 20.05.2024 um ca. 11.15 Uhr  nach dem 
Gottesdienst, der um 10.00 Uhr beginnt, in der Pfarrkirche St. Micha-
el in Hohentengen statt. Es sind alle Familien, die ein Kind erwarten, 
deren Verwandte und Bekannte, 
zur Mitfeier herzlich eingeladen. 
Frauen und Mütter der Schönstatt-Bewegung setzen sich für das 
Projekt Mutter/Elternsegen ein, weil sie zu einer familien- und kin-
derfreundlichen Gesellschaft beitragen wollen und die Familien im 
Gebet begleiten. In jedem Kind sagt Gott ein neues Ja zu den Men-
schen. 
Kontakt: Renate Käppeler, 88512 Mengen, Fon: 07572/8219 
  

 
Blumenspenden für Fronleichnam 
Auch dieses Jahr wird die Langjugend Hohentengen den Blumen-
teppich 
am Kindergarten St. Maria gestalten. Da hierfür viele verschiedene 
Blumen benötigt werden, würden wir uns sehr über Blumenspenden 
freuen. 
Für Blumenspenden bitte bis 28.05.2024 bei Madlen Kaufmann, Tel.: 
015905253529 kljb.hohentengen@gmail.com melden. 
Vielen Dank im Voraus an alle Spender. 
Landjugend Hohentengen   
  
4.6.2024 – Mütter beten für ihre Familie 
Am ersten Dienstag im Monat – dem 04.06. von 9.30 Uhr bis 10.30 
Uhr – bietet die Schönstattbewegung Frauen und Mütter im Schön-
statt-Zentrum Aulendorf wieder „Mütter beten für ihre Familie“ an, 
um Glaube und Leben zu teilen. Gemeinsam den „Kontakt nach 
oben“ herstellen und sich gegenseitig stärken ist wichtiges Anliegen 
der Veranstaltung. 
Beginn: 9.30 Uhr im Schönstatt-Kapellchen; Kontakt: Hildegard 
Reck-Zuchotzki, 07371/961048 

  
Liebe Bücherfreunde, holt euch eure Frühjahrs-
lektüre, wir haben zu den gewohnten Zeiten 
geöffnet: 
sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr und mittwochs 

von 17.00 bis 18.00 Uhr. 
Wir freuen uns auf euch. 

Vereinsmitteilungen

Musikverein Hohentengen-Göge und Blutrei-
tergruppe führen Prozession in Weingarten an 
Armin Stehle und Klaus Burger wurden für Jubiläum geehrt.  
Im 70. Jahr ihres Bestehens, bildete die Blutreitergruppe mit Musik-
kapelle Hohentengen die Lauf-Nr. 1 bei der Prozession am Blutfrei-
tag. Zu verdanken ist dies dem Musikverein Hohentengen-Göge, 
der im vergangenen Jahr die Messe um 5.00 Uhr in der Basilika so 
glanzvoll gestaltet hatte. Bei bestem Wetter hieß es um 6.00 Uhr auf-
sitzen. 27 Reiterinnen und Reiter aus der Göge, darunter 8 Frauen 
traten an. Pfarrer Jürgen Brummwinkel betete und sang auf dem  
10 km langen Prozessionsweg mit der Gruppe und man spürte förm-
lich die Freude, dass er dabei sein konnte. Zurück vom Klosterhof, wo 
man bei der Rückgabe der Hl.-Blut-Relique in die Basilika mit Ross 
und Reiter Spalier gestanden hatte, sprach Gruppenführer Harald 
Kober dankende Worte für die Disziplin in der Gruppe. Vier neue Rei-
terinnen konnten begrüßt werden. 
Für Armin Stehle aus Ölkofen (25. Teilnahme) und Klaus Burger, 
MdL (40. Teilnahme) war es ein Jubiläumsritt und Gruppenführer 
Harald Kober ehrte sie mit Urkunden und Medaillen in Silber bzw. 
Gold. Armin Stehle hatte bereits als Ministrant angefangen und hat 
noch viel vor. Klaus Burger bedankte sich bei den Pferdehaltern, von 
denen er über vier Jahrzehnte immer ein Ross zur Verfügung gestellt 
bekam. Er erinnerte sich an seinen ersten Ritt am 21. Mai 1982 und 
daran, dass seine Kinder Michael, Raphael und Katharina auch schon 
beim Blutritt aktiv dabei waren. Abschließend wünschte er der Grup-
pe und speziell den neuen Reitern Beständigkeit in der Verehrung 
des Hl. Blutes und wiederholte, was Martin Deppler ihm vor der 
ersten Teilnahme gesagt hatte: „Es ist gut, dass du mitreitest. Das ist 
wichtig und bleib dabei. Über die Jahre wirst Du den Segen des Hei-
ligen Bluts noch spüren.“ 

(v.	l.):	Die	neuen	Reiterinnen	Sophia	Heinzler,	Lisa	Stauss	und	Tamara	Stauss,	
(auf	dem	Bild	fehlt	Elisa	Leichtle),	sowie	Armin	Stehle,	Gruppenführer	Harald	
Kober,	Klaus	Burger,	MdL

Klaus	Burger,	MdL,	Armin	Stehle	und	Gruppenführter	Harald	Kober	 (Fotos:	
Blutreitergruppe)
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DEUTSCHES ROTES KREUZ

BEREITSCHAFT HOHENTENGEN

Erinnerung:  
Nächster Blutspende-Termin:   
Freitag, 24.05.2024 von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
Gögehalle, Schulstraße 10 in 88367 Hohentengen 
  
Jetzt Blutspendetermin online reservieren unter 
www.blutspende.de/termine  
 
 

HEIMAT, FREIZEIT UND 
NARRENVEREIN ÖLKOFEN

Bericht der Generalversammlung  
vom 19.04.2024 
Am Freitag, 19.04.2024 fand die ordentliche Generalversammlung 
des Heimat-, Freizeit und Narrenverein Ölkofen e. V. statt. Christoph 
Gruber eröffnete die Sitzung mit seiner Begrüßung. Anschließend 
dachten wir in einer Schweigeminute an unsere verstorbenen Ver-
einsmitglieder. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern, die den Verein 
das Jahr über tatkräftig unterstützten. Anschließend wurden die Pro-
tokolle und Jahresberichte des vergangenen Vereinsjahres vorgetra-
gen. Hierbei ließ man das Vereinsjahr Revue passieren. 
  
Die Vorstandschaft wurde einstimmig durch den stellvertrenden Bür-
germeister Peter Löffler entlastet. Von Seiten der Gemeinde sprach 
er dem Verein für sein erfolgreiches Gelingen seine Glückwünsche 
aus. Er betonte bei seiner Ansprache die Notwendigkeit der Vereine 
im Umgang mit den Jugendlichen. 
  
Michael Schmadel stellte sich als 2. Vorstand nicht mehr zur Wahl. Die-
ser Posten konnte durch Fabian Herbst besetzt werden – dieser wurde 
einstimmig gewählt. Erfreulicherweise konnten alle anderen Ämter 
ebenfalls besetzt werden. Als Schriftführerin: Annalena Löffler – wur-
de erneut gewählt. Als Beisitzer: Michael Schmadel, Raphael Rist, Kim 
Zimmermann, Oliver Lenkheit, Florian Fruh und Birgit Quickenstedt. 
Als Kassenprüfer wurden Kerstin Weiß und Hans-Peter Rothe gewählt. 

Die	Vorstandschaft	des	HFNV	Ölkofen	e.V.

Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden Sofia Bleicher, für 20-jährige 
Mitgliedschaft Gerhard Dudick, Corinna Fürst, Ernst Mayer und Su-
sanne Petermann-Mayer und für 30-jährige Mitgliedschaft Thomas 
Hafner geehrt. 
  
Anträge waren keine eingegangen. 
  
Bei der allgemeinen Aussprache wurden die Termine für das Jahr 
2024/2025 bekannt gegeben. Außerdem wurde die Vorgehenswei-
se für unseren Fasnetswagen am Göge-Umzug besprochen. Im An-
schluss wurde Michael Schmadel der über Jahre unseren Verein als 
2. Vorstand unterstützte ein nochmaliger Dank ausgesprochen. Die 
Versammlung bedankte sich zudem bei Peter Löffler, der 20 Jahre 
als Gemeinderat in Ölkofen tätig war und dieses Jahr sein Amt nie-
derlegt. 
  
Die Sitzung wurde durch Christoph Gruber um 21.10 Uhr beendet. 
 
 

FREIE WÄHLERVEREINIGUNG 
GÖGE

Kandidatenvorstellung FWV-Göge   
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Göge, 

am 9. Juni 2024 wird ein neuer Gemeinderat gewählt. Aus die-
sem Grund wollen wir, die Kandidaten der FWV-Göge, uns Ihnen 
vorstellen. Dazu laden wir Sie zu unseren Veranstaltungen ein. 
Unsere 1. Veranstaltung ist am Sonntag, 26. Mai 2024 im Schüt-
zenhaus Enzkofen. Wir erwarten Sie ab 14.30 Uhr. Bei Kaffee 
und Kuchen wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, disku-
tieren, Anregungen aufnehmen, einfach zeigen, dass wir für Sie 
da sind, getreu unserem Motto: „Miteinander mehr bewegen“.  
Die 2. Veranstaltung findet dann am Freitag, 31. Mai 2024 im DGH 
in Günzkofen ab 19.30 Uhr statt. Auch hier stellen wir uns vor und 
suchen das Gespräch mit Ihnen. 

(Foto:	FWV-Göge)
 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu den Kan-
didatenvorstellungen eingeladen. Wir freuen uns auf den Austausch 
mit Ihnen. 

Heimat in der Göge, gerne leben in der Göge. 
Wählen Sie uns am 9. Juni 2024. 
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LICHTBLICK

Mengen - Der „Lichtblick“, ein Zusammentreffen für ältere Menschen, 
der Sozialstation St. Anna und der Nachbarschaftshilfe Mengen fin-
det am Dienstag,  21.05.2024 um 15.00 Uhr in den Lebensräumen für 
Jung und Alt, Reiserstr. 18, in Mengen statt. 
  
Bei unserem Treffen geht es diesesmal um den „Red Nose Day“.  
Darüber hinaus wird gemeinsam gesungen, mit Gedächtnis- und 
Brettspielen die geistige Mobilität gefördert und dank Sitzgymnastik 
dafür gesorgt, dass der Körper nicht hinter dem Geist zurückbleibt. 
Natürlich macht so viel an Aktivität auch hungrig und durstig - daher 
ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 
Neue Gäste und Interessierte sind gerne willkommen. Wir freuen uns 
auf Sie. 
  
Auf Wunsch werden die Teilnehmer auch mit dem PKW oder einem 
Rollstuhlbus abgeholt.  
Anmeldungen und weitere Informationen bei den Mitarbeitern der 
Sozialstation St. Anna unter Tel.: 07572/76293  
 
 

LIEDERKRANZ HOHENTENGEN

Einladung zur Generalversammlung 
Der Liederkranz Hohentengen e. V. lädt zur Generalversammlung 
am Dienstag, 4. Juni 2024, um 19.30 Uhr in das Schützenhaus Enz-
kofen ein.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Berichte 
4. Entlastung 
5. Ehrungen 
6. Wünsche und Anträge 
  
Schriftliche Anträge sind bis zum 29.05.2024 beim ersten Vorsitzen-
den Herbert Wetzel einzureichen.  
 
 

OBST- UND GARTENBAUVEREIN 
MENGEN

Lehrfahrt zur Landesgartenschau Wangen   
Der Obst- und Gartenbauverein Mengen bietet am Mittwoch 19. Juni 
2024 eine Lehrfahrt zur Landesgartenschau in Wangen im Allgäu an. 
  
Der neue Argenpark, der sich entlang des Flusses anschmiegt; das 
renaturierte Erba Gelände; üppige farbenfrohe Blumenmeere sowie 
zukunftsfähige Schau- und Themengärten bieten ein reichhaltiges 
Programm um einen Tag auf dem Gelände zu verbringen. Auch fin-
den tagesaktuell verschiedene Veranstaltungen und eine Blumen-
schau statt. 
Bei einer ca zweistündigen Führung zu Beginn des Tages können 
die verschiedenen Gärten und das Konzept der LGS fachkundig 
kennengelernt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit an einer 
barrierefreien Führung (ca 1,5 Stunden) in leichter Sprache, die den 
Sportpark auslässt, teilzunehmen. 
Bei der Anmeldung sollte die Art der Führung angegeben werden. 

Die Ankunft auf der LGS Wangen ist gegen 10.00Uhr am Eingang Süd 
geplant, die Abfahrt um 17.00 Uhr am Eingang Nord, sodass ein indi-
vidueller Besuch der Altstadt möglich ist. 
Auf der Heimfahrt ist eine Einkehr im Gasthaus Adler in Gaisbeuren 
geplant. 
  
Der Kostenbeitrag für die Busfahrt, den Eintritt und die Führung be-
trägt 40 Euro. 
Abfahrt um . 
8.00 Uhr Bremer Str. 32, Mengen; 
8.05 Uhr ehem Viehmarktplatz, Mengen; 
8.15 Uhr ehem Autohaus Knaus, Ennetach; 
8.25 Uhr Blochingen, Kirche; 
8.35 Uhr Beizkofen, Rathaus; 
8.40 Uhr Göge Halle, Hohentengen; 
  
Verbindliche Anmeldung mit Nennung der Führungsart über die 
Emailadresse gartenbauverein-mengen@web.de oder telefonisch 
bei Christel Vielberth 07572/94288 bis spätestens 7. Juni 2024. 
Auch Nichtmitglieder sind zur Teilnahme eingeladen.  
 
 

SPORTVEREIN 
HOHENTENGEN 1948 e.V

Spielankündigung 
Auswärtsspiel am Freitag,17. Mai 2024 
TSV Riedlingen I – SV Hohentengen I (19.00 Uhr) 
Auswärtsspiel am Dienstag,21. Mai 2024 
FV Bad Saulgau II – SV Hohentengen III (19.00 Uhr) 
Heimspiel am Mittwoch, 22. Mai 2024 im NMH Göge-Stadion 
SV Hohentengen I  – FC 07 Albstadt I  (19.00 Uhr) 
Ergebnisse des letzten Spieltages vom 7. & 8. Mai 2024 
FV Bad Saulgau I – SV Hohentengen II  2:0 
TSV Heimenkirch I – SV Hohentengen I  5:1 
Ergebnisse des letzten Spieltages vom 12. Mai 2024 
SV Hohentengen II – SV Sigmaringen I  0:3 
SV Hohentengen I – SV Mietingen I  0:2 
 
 

WissensWertes

Selbsthilfegruppe Muskelverkrampfung –  
Dystonie   
Das nächste Gruppentreffen der Dystonie-Selbsthilfegruppe fin-
det am Samstag, 25. Mai 2024 in den Lebensräumen „Am Bahnhof“ 
Meckenbeuren, Zeppelinstr. 21, 88074 Meckenbeuren statt. Eine 
verbindliche Anmeldung mit Personenanzahl ist bis zum Dienstag, 
21. Mai erforderlich. Kontakt für Informationen und Anmeldungen: 
Annette Daiber, Tel. 07542 / 95 36 050 bzw. 
annette.daiber@rg.dystonie.de 
  

 
Trägerwechsel bei der Krebsberatungsstelle 
Sigmaringen 
Trägerverein übergibt die Beratungsstelle an den Caritasver-
band Sigmaringen   
Seit nunmehr 8 Jahren gibt es die Psychosoziale Krebsberatungsstel-
le in Sigmaringen. Der extra dafür gegründete Trägerverein, unter 
der Leitung von Evi Clus, hat die Beratungsstelle zu dem gemacht, 
was sie heute ist. Ein nicht mehr wegzudenkendes Beratungsange-
bot für Menschen mit einer Krebserkrankung und deren Angehö-
rigen. Eben dieses wichtige Angebot soll weiter bestehen bleiben. 
Und deshalb hat sich der Trägerverein nun über ein Jahr dafür ein-
gesetzt, dass es einen Übergang zu einem neuen Träger gibt, der die 
Beratungsstelle im Sinne des bisherigen Vereins nahtlos weiterführt. 
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Notwendig wurde dieser Schritt, da sich in den vergangenen Jahren 
das Förderwesen in diesem Bereich stark geändert hat, was den eh-
renamtlich geführten Trägerverein an seine Grenzen gebracht hat. 
Mit dem Caritasverband für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch 
e.V. haben die Verantwortlichen des Trägervereins gemeinsam mit 
dem Sozialdezernat des Landratsamtes nun einen solchen neuen 
Träger gefunden. In den letzten Monaten konnten alle Beteiligten 
den nun vollzogenen Übergang gut vorbereiten und umsetzen. So 
konnte der Trägerwechsel zum 01. Mai 2024 vollzogen werden. Dem 
Anspruch, dass die Beratung nahtlos weitergeht kann man gerecht 
werden, auch weil die beiden erfahrenen Beraterinnen Frau Karin 
Tiefenbach und Frau Ramona Schmid beim neuen Träger in bewähr-
ter Form die Beratung fortführen. 
Es ist uns wichtig, dass das viele Herzblut und die vielen Stunden 
welche in diese wichtige Anlaufstelle für krebskranke Menschen in 
Sigmaringen investiert wurden, nicht umsonst gewesen sind“ so 
Evi Clus, die erste Vorsitzende des Vereins. Umso schöner ist es, dass 
die Beratungsstelle weitergeführt wird. Und das in den gleichen 
Räumlichkeiten, mit den extra dafür weitergebildeten psychoon-
kologischen Beraterinnen und im bestehenden Netzwerk weiterer 
Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel der bestehenden 
Selbsthilfegruppen. Der Caritasverband Sigmaringen ist sich seiner 
neuen Verantwortung und Aufgabe bewusst. „Wir wollen dieses 
wichtige Beratungsangebot für von Krebs betroffene Menschen 
und deren Angehörig im Sinne des bisherigen Trägers fortführen. Es 
ist sehr wichtig, dass gerade in Sigmaringen dieses Angebot weiter 
bestehen bleibt, weshalb wir sehr gerne die Verantwortung dafür 
übernehmen“ so Sebastian Metzger, Vorstand beim Caritasverband. 
Was durch den bisherigen Trägerverein in Sigmaringen erreicht 
wurde ist alles andere als selbstverständlich und aller Ehren wert. 
Für Menschen, die diese Beratung dringend benötigen, ändert sich 
daher nichts. Die Krebsberatungsstelle Sigmaringen ist weiterhin in 
der Laizer Straße 1 zu den angegebenen Zeiten erreichbar und wird 
auch zukünftig Menschen mit der Diagnose Krebs begleitend zur 
medizinischen Versorgung begleiten. 
  
Die Krebsberatungsstelle ist aktuell von Montag bis Freitag, 9.00 - 
11.30 Uhr, telefonisch für Anfragen und Terminvereinbarungen er-
reichbar. Tel. 07571 / 729645-0; 
E-Mail: info@krebsberatung-sigmaringen.de 
 

 
Seminare des Innovationscampus Sigmaringen    
+++ Erfolgreiche Teamentwicklung 
Als Führungskraft spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Ge-
staltung einer erfolgreichen Teamentwicklung. Dieses Seminar bie-
tet Ihnen die Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten in diesem Bereich zu 
stärken und fundierte Kenntnisse über psychologische Modelle zur 
Teamentwicklung und zum Teamcoaching zu erwerben. Wir werden 
die Phasen, die ein Team während seiner Entwicklung durchläuft, so-
wie bewährte Teamcoaching-Techniken eingehend behandeln. Sie 
werden lernen, wie Sie Ihre Teams inspirieren, fördern und zu Spit-
zenleistungen anspornen können. Das Seminar erstreckt sich über 
einen Tag und bietet Zeit für interaktive Diskussionen, praktische 
Übungen und den Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten. 
Termin: Mittwoch, 12.06.2024, 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dozentin: Dipl.-Psych. Anika Fischetti, MBA 
Veranstaltungsort: Innovationscampus Sigmaringen, 
Marie-Curie-Str. 20 
Preis: 330,00 Euro, zzgl. MwSt.   

+++ LernSnack für mutige Startup-Frauen 
Als Gründerin musst du oftmals überzeugen: sei es deine Kunden, 
mögliche Lieferanten oder Partner oder auch potenzielle Geldge-
ber. Neigst du unter Stress manchmal dazu, zu hoch oder zu schnell 
zu sprechen? Oder nimmst du dir nicht immer den Raum, der dir 
zusteht? Durch ein neues Bewusstsein, wer du bist und was du zu 
sagen hast, lernst du, dir Raum und Gehör zu verschaffen und so-
mit zu überzeugen! Gründerin Carola Holl ist Stimm-Coaching und 
Körperpsychotherapeutin und arbeitet täglich mit Körper, Atem 
und Stimme. Sie wird diesen LernSnack mit einer Kombination aus 
Theorie und praktischen Übungen zum Thema „Sprechen leicht 
gemacht: Effektive Kommunikation für Gründerinnen“ thematisch 

füllen. Carola ist überzeugt, dass unsere Stimme, unser Körper und 
unser Auftreten neben dem Fachwissen DER Schlüssel zum Erfolg 
sind. Sie betont, dass Stimme und Auftreten oft mehr aussagen als 
bloße Worte, da sie den Ausdruck unserer Persönlichkeit direkt und 
unverstellt widerspiegeln. Deshalb ist es so heilsam und wichtig, sich 
dessen bewusst zu sein, wie wir kommunizieren und was wir ausdrü-
cken. Carola Holl wird uns Werkzeuge an die Hand geben, die unsere 
Arbeit als Gründerin jeden Tag erleichtert. 
Termin: Mittwoch, 19.06.2024, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dozentin: Carola Holl (Stimm-Coach) 
Veranstaltungsort: Innovationscampus Sigmaringen, 
Marie-Curie-Str. 20 
Preis: 5,00 Euro Selbstkostenbeitrag 
  
+++ Nachhaltigkeit in der Lieferkette 
Gemeinsames Seminar mit dem Institut für wissenschaftliche Wei-
terbildung der Hochschule Albstadt-Sigmaringen 
Mit dem Green Deal und Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz wird 
Nachhaltigkeit und Transparenz in der Lieferkette zur unternehme-
rischen Pflicht. Im Seminar wollen wir einen kompakten Überblick 
zu unten aufgeführten Themen geben, Fragen beantworten, Chan-
cen und Risiken aufzeigen und Best Practice Beispiele behandeln. 
Am Ende soll genügend Zeit bleiben für eine offene Diskussion und 
Eruierung von möglichen weiteren Schulungsthemen. Der Green 
Deal und seine Auswirkungen; Nachhaltigkeitsziele identifizieren, 
definieren und nachverfolgen (Sustainable Development Goals); 
Überblick zu  Lieferkettensorgfaltspflichten (LkSG), CO2 Neutralität; 
Umsetzung im Unternehmen – Mögliche Maßnahmen und Hilfestel-
lungen; Diskussion 
Das Seminar eignet sich für Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-
rer, Mitarbeitende in der Beschaffung (Einkauf ), Nachhaltigkeitsbe-
auftragte und Produktentwicklerinnen und Produktentwickler glei-
chermaßen. 
Termin: Donnerstag, 27.06.2024, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Dozent: Prof. Matthias Kimmerle (Hochschule Albstadt-Sigmaringen 
- Fakultät Engineering) 
Veranstaltungsort: Innovationscampus Sigmaringen, 
Marie-Curie-Str. 20 
Preis: kostenlos 
  
Mehr Informationen und Anmeldung: 
www.innovationscampus-sigmaringen.de 
 

 
Bildungsregion Landkreis 
Sigmaringen   
Es gibt noch freie PiA-Ausbildungs-
plätze für 2024/25  
Die Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher 
stellt inzwischen ein wichtiges Standbein dar, um dem gestiegenen 
Fachkräftebedarf in Kindertageseinrichtungen zu begegnen. Das Bil-
dungsbüro hat bei Trägern von Kitas im Landkreis und in benachbar-
ten Gemeinden die Anzahl der noch offenen PiA-Ausbildungsplätze 
für das Schuljahr 2024/25 erfragt. Es gibt immer noch freie Ausbil-
dungsplätze und die Möglichkeit sich zu bewerben. Eine Übersicht 
und weitere Informationen finden Sie hier: Landkreis Sigmaringen 
PiA-Ausbildung 
  
WaldMobil bietet Schule unter freiem Himmel  
Walderlebnisse für Kinder und Jugendliche, das Begreifen unserer 
Natur mit allen Sinnen, das machen die WaldMobile möglich. Seit 
März gibt es das vierte WaldMobil von der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald Baden-Württemberg. Es ist für die Region Süd-Ost 
im Einsatz und bietet waldpädagogische Angebote für Schulen und 
Kitas, Ferienprogramme und Veranstaltungen an. Seine Basisstation 
befindet sich bei der Walschule Wunderfitz in Sigmaringen. Neben 
dem Basisangebot gibt es auch das dreitägige Projekt #WaldWasser-
Wir für Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren. „Umweltbildung ist 
unglaublich wichtig. Denn nur was man kennt, schütz man auch“ so 
Peter Jahn von der Nussbaumstiftung. WaldMobil Süd-Ost feierlich 
eingeweiht: (sdw-bw.de) Buchungsanfrage WaldMobil: Buchungs-
anfrage: (sdw-bw.de) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

 

 
 
 

  

 

   
 
 

   
 

   
 
 

 

 
  

 
  

  

 



     FREITAG, 17. MAI 2024 | 15Amtsblatt der Gemeinde HOHENTENGEN

Konzept zur Sprachförderung im frühkindlichen Bereich und an 
Grundschulen/Sprachfit  
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
(KM) hat aktuell ein Konzept zur Sprachförderung im frühkindlichen 
Bereich und an Grundschulen erstellt. Kern des Konzepts ist, dass 
Sprachförderung als durchgängiger Prozess angelegt wird, der in der 
Kita beginnt und sich in der Schule fortsetzt. Gemäß den finanziellen 
Möglichkeiten soll der Ausbau der fünf Säulen stufenweise erfolgen: 
Säule 1 beginnt vor der Einschulung und besteht in verbindlicher 
ergänzender Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung. Säule 2 
soll in der Grundschule entweder in Form von Juniorklassen oder in 
Form von Sprachförderstunden in den Klassen 1 und 2 umgesetzt 
werden. Die Säule 3 soll die alltagsintegrierte Sprachförderung in der 
Kita stärken. In Säule 4 soll das Programm „Lernen mit Rückenwind“ 
mit Fokus auf gezielte Förderung der Basiskompetenzen fortgeführt 
werden. Säule 5 befasst sich mit der Ausweitung des Modellversuchs 
Multiprofessionelle Teams an Grundschulen, bei dem Lehrkräfte ge-
zielte Unterstützung und Entlastung erfahren sollen. SprachFit: (ba-
den-wuerttemberg.de) 
  
Bildungsbüro Landkreis Sigmaringen 
www.landkreis-sigmaringen.de/bildungsregion 

den wiederkehrenden Prozessionen gab und gibt es auch Prozessio-
nen aus bestimmten Anlässen (Hagel- und Brandprozessionen etc.). 
  
Im Protestantismus werden und wurden Prozessionen abgelehnt, 
doch wurden und werden auch Bettage begangen, zum Beispiel als 
Erntebittag inhaltlich ausgerichtet: „In einer Welt, in der Millionen 
von Menschen vom Hungertod bedroht sind, wird sich die Kirche 
immer daran erinnern müssen, dass ihr auch die Sorge um das leib-
liche Wohl der Menschen durch ihr Tun, aber auch in ihrem Gebet 
aufgetragen ist“. 
Quelle: Wikipedia 
  
Bittgänge und Öschprozessionen in der Göge 
In einem Visitationsbericht aus dem Jahre 1811 zählt Pfarrer Rai-
fel die damals in der Göge üblichen Bittprozessionen auf. Der erste 
Bittgang im Jahresablauf war die Markusprozession  am 25. April, 
die damals in die Wallfahrtskirche nach Friedberg führte. In der Bitt-
woche vor Christi Himmelfahrt wurden drei Bittgänge abgehalten. 
Am Montag der Bittwoche ging man nochmal nach Friedberg, am 
Dienstag führte der Bittgang nach Mengen und am Mittwoch der 
sogenannten „Kreuzwoche“, war ein kurzer Bittgang rund um die 
Pfarrkirche angesagt. Die Bittgänge an Christi Himmelfahrt, die heu-
te üblich sind, erwähnt Pfarrer Raifel nicht; sie müssen demnach erst 
später eingeführt worden sein. 
  
Dafür wurde am Himmelfahrtstag eine eigene Himmelfahrtsze-
remonie abgehalten. Pfarrer Raifel beschreibt: „Um 12 Uhr wird die 
Non (Anm.: Tagesgebet) gesungen, dann ist die Himmelfahrt unter 
Orgel und Gesang. Dabei wird im Chorraum der Kirche eine Christus-
figur hochgezogen, bis sie in einer Öffnung der Decke entschwindet. 
Nach der Zeremonie ist die Predigt, die mit der Verlesung der Ge-
burten, Trauungen und Todesfälle während des vergangenen Jahres 
endet“. 
In einem Bericht von 1830 heißt es, dass die Himmelfahrts-Zeremo-
nie nun nicht mehr üblich sei, auch nicht die „Pfingst-Taube“ bei der 
aus der Öffnung in der Decke des Chorraums die Figur einer Taube 
heruntergelassen wurde. 
  
Am Feste Maria Heimsuchung (2. Juli) wurde wiederum eine Pro-
zession abgehalten, die nach altem Herkommen nach Saulgau führ-
te. Im Jahre 1820 wurde dieser Bittgang jedoch von der Kirchenbe-
hörde untersagt, „weil die Leute zu lange von der Arbeit abgehalten 
würden“, sie wurde deshalb Richtung Ennetach verlegt. 
  
Am Fest St. Laurenti (10. August) ging man in einem weiteren Bitt-
gang nach Herbertingen. Vom Fest Kreuzauffindung (3. Mai) bis 
zum Fest Kreuzerhöhung (14. Sept.) hielt man an jedem Freitag, 
früh um 5 Uhr, eine Prozession von der Pfarrkirche zur Steigkapelle, 
mit dem Bildnis der Schmerzhaften Muttergottes um Erhaltung der 
Feldfrüchte. 
  
In Ölkofen  fand am Freitag nach Christi Himmelfahrt an drei Sonn-
tagen im Juli noch ein besonderer Brauch statt: „Das Weiberkreuz 
in Ölkofen“. Dazu holten die Weiber in älterer Zeit in Beizkofen bei 
Wagner Sommer, dessen Werkstatt ehemals eine Kapelle war, die 
Muttergottesstatue aus der Nische im Giebel in Prozession ab und 
kleideten sie gleich an Ort und Stelle in mitgebrachte Gewänder. 
Dann begannen sie den Bittgang, an dem nur weibliche Personen 
und Kinder teilnehmen durften, um den nördlichen Teil der Dorfflur. 
Die Männer warteten unterdessen im Wirtshaus bei der alten Leon-
hardskapelle, wo die Teilnehmer am „Weiberkreuz“ nach der Rück-
kehr auch Einkehr hielten. 
Während des „Weiberkreuzes“ wurde auch das „Kreuzle“ getunkt, das 
heißt, das Vortragekreuz wurde vom Träger an drei Stellen des Ba-
ches untergetaucht. Erst nach dem „Kreuzletunken“ durfte im Bach 
gebadet werden, vorher galt es als schädlich. Ähnliche Bräuche soll 
es auch in anderen Göge-Dörfern gegeben haben. (Anm.: hier sei 
nur daran erinnert, dass es in den Göge-Dörfern bis in die späten 
1970-80er Jahre immer separate „Öschprozessionen“ gab, die von 
den Kapellen aus, unter Gebet und Gesang, ins Ösch führten. 
  
Natürlich dürfen in den bäuerlich strukturierten Göge-Dörfern die 
jährlichen „Umritte zu Pferd“  in  Ölkofen  und  Weingarten  die bei 
uns immer eine große Rolle spielten, nicht vergessen werden. So ist 

Geschichten aus der Geschichte  
der Göge

Während der zurückliegenden Himmelfahrtsprozession  kam mir 
der Gedanke, einmal nachzulesen, bzw. zusammenzusuchen, was 
unsere „Alt-Vorderen“ bezüglich Bittprozessionen aufgeschrieben 
haben. Sowohl bei Walter Bleicher, als auch bei Lehrer Kammer-
lander wurde ich fündig. 
  
Bittwoche und Bittprozessionen   

Nach allerlei „Heimsuchungen“ (Anm.: Erdbeben u. Missernten) ord-
nete Mitte des 5. Jahrhunderts der hl. Bischof Mamertus von Vienne/
Südfrankreich drei Sühnetage vor Christi Himmelfahrt an. An diesen 
Tagen verrichteten die Gläubigen „Buß- und Liebeswerke und mach-
ten Bittgänge, die in der ganzen abendländischen Kirche im 8. Jahr-
hundert Eingang fanden (Anm.: Litaniae Minores kleinere Bittgänge, 
am Markustag auch größere = Litaniae Maiores bis zum II. Vatikani-
schen Konzil). 
Eine Bittprozession, auch Bittgang oder Flur- bzw. Öschprozession, 
ist im Christentum ein Flurumgang, mit dem Gottes Segen oder die 
Abwendung von Gefahren und Notsituationen erbeten wird. Bitt-
gänge kommen in allen Religionen vor. Im Christentum sind sie ein 
Zeichen, den Glauben an Gott, an die Macht des vertrauenden Gebe-
tes und die helfende Fürsprache der Heiligen zu bekunden.   

In Schwaben findet bis heute an Christi Himmelfahrt vielerorts 
die Öschprozession  statt. Das Wort ist begleitet vom altdeutschen 
„esch“ = „Getreideteil der Gemarkung“. Um „die Esch zu gehen oder 
zu reiten“ ist als Bittumgang bereits in der Zimmer‘schen Chronik um 
die Mitte des 16.Jahrhunderts am Himmelfahrtstag (Uffahrt Dag = 
Auffahrtag) belegt. Bei eucharistischen Prozessionen z. B. „uf das Vest 
unseres Herren Fronleichnams Dag“ (...) wird das „Sacrament umb 
den Esch“ getragen. Im „Christkatholischen Unterrichtsbuch von 
1690 (Anm.: Leonhardt Goffine) heißt es: „Warum gehet man in den 
Processionen um die Fluren, Aecker und Felder“- Um den gütigen 
Gott zu bitten, er wolle mit seiner milden väterlichen Hand die Fluren 
segnen, die Früchte der Erde erhalten, und wie er alle Thiere mit Se-
gen erfüllt, und ihnen ihr Speis zu gelegener Zeit gibt, also auch uns 
Menschen die nothwendige Nahrung mittheilen“. 
  
Die lateinische Bezeichnung der Bitttage in der katholischen Litur-
gie als „litaniae = Litaneien“ rührt daher, dass Prozessionen an diesen 
Tagen mit dem Gesang der Allerheiligenlitanei begannen und von 
inständigem Bittgebet begleitet wurden. 
In der Woche, in der das Fest Christi Himmelfahrt liegt, finden traditi-
onell die meisten Bittprozessionen statt. Sie werden deshalb auch als 
„Gangwoche, Betwoche, Bittwoche oder Kreuzwoche“ (Anm.: weil 
an diesen Tagen das Kreuz vorangetragen wird), bezeichnet. Neben 
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natürlich der jährliche Leonhardiritt, über den in einer der zurück-
liegenden Geschichten über Ölkofen bereits berichtet wurde, nicht 
zu vergessen. In unmittelbar-traditioneller Verbindung dazu gilt 
auch die regelmäßige Teilnahme der Blutreitergruppe Hohenten-
gen-Göge am Blutritt in Weingarten. Die Wertigkeit solch frommer 
Traditionen ist bis heute in der Göge lebendig und ungebrochen, ja 
sie gehören auch seit Jahrzehnten zur Göge und sind damit auch ein 
wichtiger Teil der jährlichen Bittgänge. 
  
Der Blutfreitag und der Blutritt in Weingarten 
Im Jahr 1994  wurden „900 Jahre Heilig-Blut-Verehrung“ in Wein-
garten gefeiert. An diesem Jubiläum nahm auch die Blutreitergrup-
pe aus der Göge teil. 
  
Blutreiter im Jubiläumsjahr 1994 

1.	Reihe	v.	l.:	K.	Burger,	J.	Kern,	M.	Deppler,	G.	Steurer	(Gruppenführer),	Pfarrer	
A.	Gog,	J.	Steurer	(Ehrengruppenführer),	B.	Kern,	M.	Kern,	M.	Reck	2.	Reihe	v.	
l.:	K.	Kopp	sen.,	M.	Binder,	M.	Hummler,	F.	Hummler,	S.	Kugler,	A.	Binder,	K.	
Kopp	jun.,	I.	Weinmann	3.	Reihe	v.	l.	:	R.	Reck,	R.	Stehle,	H.	König	sen.,	H.	König	
jun.,	J.	Kretz,	A.	Rothmund	4.	Reihe	v.	l.	:	M.	Müller,	P.	Heinzler,	F.	Fetscher,	J.	
Heinzler	5.	Reihe	v.l.	:	W.	Stauß,	M.	Heinzler,	A.	Krall,	M.Stöckler  
  
Die Gögemer Blutreitergruppe 
Die Gögemer Blutreitergruppe wurde 1954 im Gasthaus zur „Trau-
be“ ins Leben gerufen. Die Hauptinitiatoren waren Karl Deppler 
sen. und Johann Steurer. Die ersten Reiter waren Josef Reck, Karl 
Heinzler, Hans Lutz, Karl Binder, Eugen Feyrer, Rudolf Stehle, Eugen 
Baumgärtner, Johann Jäggle, Alfons Reck, Fritz Sugg, Martin Depp-
ler, Rochus Reck, August Stützle und Josef Brendle. (Anm.: Die Blu-
reitergruppe Göge feiert dieses Jahr im Herbst noch das 70-jährige 
Bestehen der Gruppe. Zu diesem Zeitpunkt erscheint dann eine aus-
führliche, rückblickende Schilderung im Rahmen der Geschichten 
der Geschichte der Göge). 
  
Walter Bleicher gibt in seinem Band „Schwäbische Kunde, Sitten und 
Bräuche“, einen kleinen Einblick: Am Blutritt zu Weingarten betei-
ligten sich schon in früheren Jahrhunderten viele oberschwäbische 
Gemeinden. Viele Personen aus unserer Gegend unternahmen eine 
Wallfahrt zu Fuß nach Weingarten. Bei der Rückkehr der Pilger war-
teten schon die Kinder am Dorfeingang auf sie und bettelten sie an: 
Gand uns au a heiligs Blüetle“, worauf sie mit kleinen Nachbildun-
gen des Heiligblutgefäßes beschenkt wurden. Die Kinder reihten die 
„heiligen Blüetle“ an eine Schnur, die sie dann am Hals trugen. 
  
In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, nahm dieser 
Feiertag immer größere Ausmaße an. Ein Bericht aus der Schwäbi-
schen Zeitung vom Jahr 1966 über die Teilnahme der Blutreiter-
gruppe der Göge gibt ein näheres Bild: Von 97 Reitergruppen, die 
am Blutfreitag an der Reiterprozession teilnahmen, waren 18 aus 
dem Kreis Saulgau. Unter ihnen befand sich die Blutreitergruppe Ho-
hentengen mit Gruppenführer Hans Steurer. Sie hatte die stattliche 
Zahl von 33 Reitern mit unserem Kaplan Oppold an der Spitze. (...) 
Am Himmelfahrtsfest um 11.00 Uhr fuhren die pferdebespannten 
Wagen von Hohentengen ab. (...) Gegen 16.30 Uhr kamen wir wohl-
behalten im Quartier Bechtlinger bei Weingarten an. (...) Bald rief die 
jahrhundertealte Hosanna-Glocke vom Martinsberg, wo um 19.30 
Uhr Diözesanbischof Dr. Carl Leiprecht selber zur Freude der Pilger 

die Festpredigt hielt. Dann kam die erhebende Lichterprozession, in 
der Tausende betend und singend auf den Kreuzberg zogen. In spä-
ter Stunde kehrten die Reiter ins Quartier zurück. 
Wenige Stunden Schlaf und dann brach der große Tag an. In den 
Stallungen herrschte schon um ½ 4 Uhr reges Leben. Die Pferde 
wurden gefüttert und geputzt, das Sattel- und Zaumzeug erhielt 
den letzten Glanz. Um 5.30 Uhr stiegen die Reiter in die Sättel bei 
herrlichem Reisewetter. Die Reiterprozession begann um 6.00 Uhr 

mit dem Läuten der Hosan-
na-Glocke. (...) Vor allem aus 
den Pfarrgemeinden, in de-
nen schon seit Jahrzehnten 
eine Reitergruppe besteht, 
kommen fast aus jeder Fa-
milie ein oder zwei Personen 
aus Liebe zum Heiligen Blut, 
um ihre Verbundenheit mit 
den Reitern zu bekunden. 
(...) Großer Dank gebührt 
der Musikkapelle Göge, die 
sich wieder freudig in den 
Dienst der Hl. Blutverehrung 
gestellt und die Reitergruppe 
durch die Stadt begleitet hat. 
Um 11.00 Uhr kehrten die 
Reiter in die Stallungen und 
später dann auf ihre Höfe 
und zu ihren Familien zurück. 
  

  
Quellen: Walter Bleicher, “Schwäbische Kunde von Sitte und Brauch 
S 193-194 und lose Aufschriebe von Lehrer Kammerlander/Unterla-
gen sowie der Blutreitergruppe von Harald Kober. 
  
Nachdenkenswert: 
Kammerlander schrieb so um 1990, über die früheren Gründe für 
Bittgänge und Öschprozessionen in der Göge: „Von Notzeiten und 
Naturkatastrophen waren unsere Vorfahren weit stärker und härter 
betroffen als heute“. Da hatte er sicher insofern recht, als dass die 
direkte Betroffenheit unserer Vorfahren von Unwettern bei uns 
früher sicher stärker als heute war, weil die Menschen in der Göge 
buchstäblich „von den Früchten der Erde“, d. h. landwirtschaftlichen 
Produkten leben mussten und deshalb von der Witterung deutlich 
abhängiger, sowie zwangsweise auch naturverbundener waren. 
Heute haben sich im Gegensatz zu früher, die einzelnen landwirt-
schaftlichen Betriebe stark vergrößert, aber in ihrer Zahl sehr verklei-
nert. Außerdem konnten in „Notzeiten“ bisher die weltwirtschaft-
lich-landwirtschaftliche Produktionen, zumindest bei uns, schlechte 
Ernteergebnisse etc. ausgleichen, es war nur immer eine Sache des 
Preises. Deshalb sind, beziehungsweise fühlen sich viele bis jetzt, 
vermeintlich weniger, will heißen, nur indirekt von den Klimaver-
hältnissen betroffen. Verdorbene Sommerurlaube oder im Winter 
mangelnde Schneeverhältnisse scheinen momentan leider noch un-
sere Hauptsorge zu sein, von sporadischen Pressemeldungen über 
deutschland- oder weltweite Naturkatastrophen, die uns kurz mitlei-
dig aufhorchen lassen, einmal abgesehen. 
Was uns bzgl. Notzeiten und Naturkatastrophen noch bevorstehen 
wird, wissen wir nicht. Die Zeit ist nicht stehengeblieben und die 
Ängste bezüglich der Klimaveränderungen und ihrer Folgen, sowie 
deren Ursachen werden präsenter, sowie sicht- und spürbarer. Wenn 
man die Szenarien des schon lange prophezeiten Klimawandels und 
die derzeit, in wachsendem Maße weltweit auftretenden klimati-
schen Veränderungen mit ihren Folgen betrachtet, wird man nach-
denklich an frühere religiöse Bitt-Prozessionen und Bräuche erin-
nert, wobei zunehmende Unwetter  und abnehmende Bittgänger 
zusätzlich auch unseren gesellschaftlichen Wandel aufzeigen. Un-
abhängig von den persönlichen Einstellungen sollten die „Zeichen 
der Zeit“ nicht übersehen oder gar vernachlässigt werden.   
  
Vor-Info bzw. Ausblick Straßenfest: „50 Jahre Hohentengen“ 
Nachdem unser Bürgermeister als Überschrift für das bevorstehen-
de Straßenfest „50 Jahre Gemeinde Hohentengen“ vorgeschlagen 

Mitte:	 Standartenführer	 Rudolf	 Stehle	
links:	 Peter	 Fetscher	 rechts:	 Tobias	 Fet-
scher	 
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hatte, bin ich den Vertretern der Straßenfestgemeinschaft dank-
bar, dass sie zusätzliche Anregungen aufgegriffen haben um diesen 
Satz nicht nur als reine plakative Überschrift zu sehen, sondern ihn 
auch inhaltlich auszufüllen. Ich denke, dass wir allen Grund ha-
ben, diese 50-jährige Geschichte gemeinsam zu betrachten, haben 
sich die einzelnen Göge-Dörfer doch vor 50 Jahren wieder zu einer 
Einheit zusammengeschlossen, zu einer Einheit, die sich bewährt 
hat. Deshalb hat die Straßenfestgemeinschaft beschlossen, die vor-
geschlagene Überschrift inhaltlich lebendig werden zu lassen, auf-
zuzeigen, wie sich das Leben in den letzten 50 Jahren in der Göge 
gestaltet und auch verändert hat. Alle Vereine der Göge sollten sich 

beteiligen. Nähere Infos erfolgen über die Straßenfestgemeinschaft. 
Gerne würde ich im Rahmen dieser Geschichten auch inhaltlich 
etwas zum Entstehen unserer Gemeinde Hohentengen beitragen. 
Voraussetzung wäre allerdings, dass verwertbare Unterlagen dazu 
eingesehen werden können, denn diese damalige Entscheidung vor 
50 Jahren hat die Göge, hat unsere Gemeinde geprägt. Leider sind 
die im Archiv befindlichen Unterlagen nach erster Durchsicht nur 
spärlich. Mein momentanes Wissen ist auf eigene Erinnerungen und 
ein paar alte Zeitungsartikel beschränkt. 
Franz Ott 

Nach einer schmerzhaften Trennung reist Matilda an den Bodensee in das Haus ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter Enni. 
Seit ihrer Kindheit ist sie nicht mehr hier gewesen und ihr wird bewusst, wie wenig sie über diese Frau weiß. In Ennis Nacht-
tisch � ndet sie das Foto eines jungen Mannes, der nicht ihr Großvater war. Um sich abzulenken und auch aus Neugier, begibt 
sie sich auf die Suche nach dem Unbekannten und begegnet dabei einer Wahrheit, die alles verändert.

»Die Farben des Sees« ist ein ebenso ergreifender wie zärtlicher Roman über die richtigen und die falschen Entscheidungen 
im Leben und darüber, dass es am Ende genau diese sind, die uns ausmachen.

Dieses Buch ist ein echtes Kleinod! (Buchhandlung Baeuchle)

Gebunden mit Lesebändchen | ISBN 978-3-7977-0785-7 | 22,00 € | Verlag Stadler, KN 

UNSER BUCHTIPP RIKE RICHSTEIN  

DIE FARBEN DES SEESfür den Frühling

Ende
 des redaktione� en 

Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
LACHSFORELLENFILET: 
Lachforellenfi let salzen, pfeffern und auf der Haut-
seite leicht mehlieren. Öl in einer Pfanne erhitzen 
und das Fischfi let bei hoher Temperatur auf der 
Hautseite erst kurz anbraten, dann wenden und bei 
mittlerer Temperatur glasig dünsten.

BUTTER-SOJA-SAUCE: 
In die Pfanne, in der gerade der Fisch gebraten 
wurde, die Butter geben und mit dem Weißwein 
sowie Sojasauce gut vermischen. 

PANIERTER SPARGEL: 
Wasser mit 1 Prise Zucker, 1 Prise Salz, den Zitronen-
scheiben und der Butter zum Kochen bringen, dann 
Temperatur verringern. Wenn das Wasser nicht mehr 
kocht, die Spargelstangen darin al dente blanchie-
ren und im Eiswasser abkühlen. Die Eier aufschlagen 
und kräftig mit Salz würzen. Den Spargel zuerst 
durch die aufgeschlagenen Eier und dann durch das 
Paniermehl ziehen. Öl in Pfanne erhitzen und dann 
die Temperatur herunterdrehen Den Spargel im 
heißen Öl goldbraun frittieren. 

RICOTTA-PARMESAN-BÄRLAUCHPASTA: 
Bärlauch mit Ricotta, Eigelb und Eiern, Parmesan und 
Mehl verkneten, salzen und pfeffern (ist der Teig 
noch zu weich, etwas Mehl hinzufügen). Aus dem 
Teig Rollen formen und von diesen dann ca. 1,5 cm 
dicke Scheiben abschneiden. Die Pasta-Scheiben in 
köchelndem Salzwasser ca. 10 Min. garen, abtropfen 
lassen. In eine große Schüssel geben, den geriebenen 
Parmesan darüberstreuen.

Lachforellenfi let mit dem Spargel und der Ricotta- 
Parmesan-Bärlauchpasta anrichten, die Butter-
Soja-Sauce darüber träufeln und sofort servieren.

Tipps & Tricks
Die Spargelstangen sollten beim Kauf 

leicht glänzen, keine Risse haben und sich 

vor allem nicht biegen lassen. Ein Bärlauch-Fri-

sche-Indiz sind saftig-grüne Blätter. In ein 

feuchtes Geschirrtuch gewickelt und dann in einen 

Plastikbeutel gesteckt, hält sich Bärlauch eine 

Nacht im Gemüsefach des Kühlschranks. Blatt 

für Blatt besser immer einzeln waschen und mit 

einem Küchentuch trocken tupfen. Das volle 

Bärlauch-Aroma entlädt sich nur in rohem 

Zustand. Kocht man das Wildkraut, so 

wird der Geschmack mild-würzig. 

20
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AUF DER HAUT GEBRATENES LACHSFORELLENFILET 

AN WÜRZIGER BUTTER-SOJA-SAUCE, PANIERTER SPARGEL 

UND RICOTTA-PARMESAN-BÄRLAUCHPASTA

ZUTATEN 
FÜR JEWEILS 4 PORTIONEN
LACHSFORELLENFILET
600 g frisches Lachsforel-
lenfi let
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
etwas Mehl zum Mehlieren
2 EL Rapsöl

BUTTER-SOJA-SAUCE
6 EL Butter
3 EL Weißwein, trocken
3 TL Sojasauce

PANIERTER SPARGEL
24 Stangen Spargel, ge-
rüstet
1 Prise Zucker
1 Prise Salz
3 Zitronenscheiben
1 TL Butter

Eiswasser
3 Eier
1 TL Salz
Paniermehl (zum Panieren)
Rapsöl (zum Frittieren)

RICOTTA-PARMESAN-
BÄRLAUCHPASTA
100 g Bärlauch, gewa-
schen, gehackt
350 g Ricotta
3 Eigelb
2 Eier
70 g Parmesan, fein ge-
rieben
280 g Weizenmehl
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
30 g Parmesan, fein gerie-
ben



88367 Hohentengen, Steige 4
Telefon 07572 8082

 Wochenangebot
17.5.2024 -23.5.2024

Fetaröllchen 100 g 1,29 €

Rinderfi letspieße 100 g 2,59 €

Lyoner 1a 100 g 1,79 €

Ochsenmaulsalat 100 g 1,19 €

Zigeunerschinken 100 g 1,79 €

Unsere Schweine sind diese Woche von
Familie Schönweiler aus Hailtingen
Unsere Rinder sind diese Woche von 
Familie Burgmayer aus Zwiefalten

Schlemmertipp zu Pfi ngsten

Schaschlik- und 
Zigeunerspieße

100 g
1,29 €

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben band - be - ben - ber - bild - blitz - brei - chen 
- de - do - duerf - eich - en - er - er - flie - form - frosch - furcht 
- gaert - gar - ge - ge - gen - gleich - grund - in - kar - keit - klang 
- klar - koe - kon - ku - le - man - ne - ne - nen - nig - nis - on - on 
- prae - re - rei - ro - sam - schau - scheit - schirm - schla - schre 
- schu - schub - si - si - ster - strich - stu - te - ten - ti - trau - vor 
- wei - zep - zi sind 21 Wörter zu bilden, deren dritte Buch-
staben, von oben nach unten gelesen, und zehnte Buch-
staben, von unten nach oben gelesen, ein japanisches 
Sprichwort ergeben.

1. Genauigkeit

2. ein Insekt

3. Füllmarke an Trinkgefäßen

4. Hilfsfahrzeug am Bau

5. Verlangen

6. Schultyp in Deutschland

7. anregen, empfehlen

8. Backutensil

9. gruselige Erzählung

10. Pfl anzenzuchtbetrieb

11. sehr clever

12. Entwurf, Planung

13. Spektrum

14. Laubbaum

15. asiatischer Inselstaat

16. zur Nacht unbewölkt

17. Teil des TV-Geräts

18. Märchenfi gur

19. Harmonie

20. kleine landwirtsch. Parzelle

21. Ängstlichkeit
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PRIMO-RÄTSELSPASS

 band - be - ben - ber - bild - blitz - brei - chen  band - be - ben - ber - bild - blitz - brei - chen  band - be - ben - ber - bild - blitz - brei - chen 

Lösung: 1. Praezision, 2. Stubenfl iege, 3. Eichstrich, 4. Schubkarre, 5. Beduerfnis, 
6. Grundschule, 7. vorschlagen, 8. Kuchenform, 9. Schauerroman, 10. Gaert-
nerei, 11. blitzgescheit, 12. Konzeption, 13. Bandbreite, 14. Trauerweide, 15. 
Indonesien, 16. sternenklar, 17. Bildschirm, 18. Froschkoenig, 19. Gleichklang, 
20. Schrebergarten, 21. Furchtsamkeit – Auch durch ein Nadeloehr kann man 
den Himmel sehen. 

PRIMO-SERVICE

WIR SIND FÜR SIE DA!
Haben Sie ein besonderes Anliegen?
Benötigen Sie ausführliche, persönliche Beratung?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 Mo. – Do. 8 – 17 Uhr, Fr. 8 – 12 Uhr

GEFLÜGELAUSLIEFERUNG am Di., 21.05.24  &  Di., 18.06.24
Junghennen usw. bitte vorbestellen!
Völlkofen, Rath., 16.40 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244 / 8914 • www.gefluegelzucht-schulte.de



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



WICHTIGE 
INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Fronleichnam am Donnerstag, 30.05.2024 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag   
Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch   
Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 22 spätestens am Freitag, 24.05.2024 im Verlag 
eingehen.

Aufgrund von Pfingstmontag, 20.05.2024  
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 21 spätestens am Freitag, 17.05.2024 im Verlag 
eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 21 Pfingstmontag und  
KW 22 Fronleichnahm 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 21 oder  
22 erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!

Wir machen Urlaub! 
Unser Hofladen bleibt vom  
21.05. – 06.06.2024 geschossen
Ab dem 07.06.2024 sind wir wieder für Sie da.

Unsere Kartoffel-

kiste sowie unser 

Eis- und Waren- 

automat stehen 

Ihnen 24/7  

zur Verfügung.

Hausarztpraxis Hohentengen
Unsere Praxis ist ab Freitag, 31.05. bis ein-
schließlich Freitag, 07.06.24 geschlossen.

Am Freitag, 31.05.24 ist die Notfallpraxis  
von 10.00 - 16.00 Uhr geöffnet.

Vertretung vom 3.6. - 7.6.24 :
Praxis Dr. Burth/Boellaard, Herbertingen, Tel. 07586/92030
Praxis Dr. Stark-Frick, Mengen, Tel. 2999



Liebe Gäste,
aus aktuellem Anlass können wir in den kommenden 
Wochen keine Öffnungszeiten und Veranstaltungen im 
Gasthof Sonne anbieten.

Wir bitten um Verständnis und Geduld, wir werden Sie bei 
Gelegenheit informieren.

Ihr Sonnen-Team Manfred Bixel

GEFLÜGELAUSLIEFERUNG am Mi., 22.05.24  &  Mi., 26.06.24
Junghennen usw. bitte vorbestellen!
Hohentengen-Ölkofen, Landhandel Strauß, 16.15 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244 / 8914 • www.gefluegelzucht-schulte.de



Immer in
Ihrer Nähe

• Fahrten zur Dialyse 
Krankentransporte • Bestrahlungsfahrten 

 • Flughafenzubringer 
Eil- und Kurierdienst im In- und Ausland bei Tag und Nacht.

Tel. 0 75 72 / 67 27
Der kommt wie gerufen.

Taxi-Service
Strobel

Inh. Alexander Fischer
Mengen-Rulfingen



Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07551 9 455 031 • 0170 81 58 400 •  www.klavierbau-jacobi.de


